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Notrufe
Polizei ..............................................................................110 + 8050
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und Fei-
ertag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz
Die aktuelle Notfallnummer finden Sie unter www.zahn-
notfall-pfalz.de
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der 
Augenärzte Kusel/Landstuhl/
Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)

Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke
im Internet: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst

für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 
Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere Bereitschaftsdienste
Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl  .........................Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung
für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige.
Bürgerhaus Landstuhl
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Termine nur nach Vereinbarung
...........................................................................Tel.: 0631-41 47 230
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist 
ab 22.05.2023 vorübergehend wie folgt geöffnet:
Montags bis
Mittwochs

nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Martina Drolshagen,
 Verlagsleiterin
Anzeigen: Timo Raymann, Produktionsleiter

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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Bann

Ein Minimusical in der Adventszeit
Herzliche Einladung zum Minimusical in der Adventszeit, welches 
am Sonntag, den 03.12.23, 17:00 Uhr, in der St. Valentinus Kirche 
Bann stattfindet. Wir laden alle Interessierten ein, um der Geschichte 
von den vier Kerzen zu lauschen. Anschließend laden wir zu einem 
Umtrunk mit Kinderpunsch, Glühwein (gerne Glühweintasse mit-
bringen) und Plätzchen ein.
Wir freuen uns riesig auf euch.

 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Vereins ein frohes 
Weihnachtsfest! 

                                                     
 

.  

 
 

für Kinder und Jugendliche 
 

                 Montag,    04. Dez. 2023 von 17:00    19.00 Uhr.  
                 Mittwoch, 06. Dez. 2023 von 17.00     19.00 Uhr.   

im   
 

Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf 10m Distanz 
 

Pro Scheibe werden 5 Schuss gemacht, dann werden die Ringe 
     addiert:  20 Ringe - kl. Nikolaus, 
       30 Ringe - mittlerer Nikolaus 
       40 Ringe - großer Nikolaus 
 

Auf ihr Kommen freut sich der Schützenverein  
. Hubertus   Bann  

                                                                                                                                              

Neu-Eröffnung der Bücherei in Bann

Ein Blick in die Bücherei Bann
Die Bücherei im Pfarrheim in Bann 
(Jugendheimstraße) öffnet wie-
der ihre Türen und lädt Groß und 
Klein und alle Interessierten ganz 
herzlich ein vorbeizuschauen, 
um durch die Bücherauswahl zu 
stöbern und etwas auszuleihen. 
Durch die Ergänzungsbücherei in 
Speyer erhalten wir immer wieder 
aktuelle Bücher, Spiele und Tonies. 
So wächst unsere Auswahl stetig 
und es gibt immer wieder etwas 
Neues zu entdecken.
Wir sind ab 30. November immer 
donnerstags von 16.00 Uhr bis 

18.00 Uhr für Euch da.
Auf Euer Kommen freuen sich Ute Garth und Bettina Traub!

Valentinuskirche strahlt wieder
Endlich erstrahlt sie wieder, die neugotische Valentinuskirche in 
Bann.Denn durch den Ukraine-Krieg folgte eine Énergiekrise und 
es wurde damals angeordnet, die Beleuchtung aller angestrahlten 
Gebäude abzuschalten. 

Jetzt vor Beginn der Adventszeit wird das 140-jährige Gebäude wie-
der angeleuchtet. Es tut gut, wenn man bei Dunkelheit wieder die 
majestätische Kirche, die mit ihrem 42m hohen Turm die Gemeinde 
überragt, sieht. Es ist einfach ein Stück Heimat,wenn der „Dom vom 
Steinalbtal“ von überall im Dorf gesehen werden kann. (ge)

 

Foto: Arnold Germann

Veranstaltung der CDU Bann zum 
„Heizungsgesetz“

Gelungene Veranstaltung der CDU Bann ins Bäckers Saal in Bann. 
Bundestagsabgeordneter Dr. Thomas Gebhart berichtete aus dem 
Ausschuss für Klimaschutz und Energie des Bundestages. Das durch 
die Ampel-Regierung beschlossene Gebäudeenergiegesetz („Hei-
zungsgesetz“), welches ab Januar 2024 gilt, verunsichert viele Bür-
gerinnen und Bürger.
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Denn sie wissen nicht, wie sie künftig ihr Haus oder Wohnung warm 
bekommen sollen. Das von der Bundesregierung beschlossene 
Gesetz weist handwerkliche Fehler auf. So sind manche Häuser nicht 
für die präferierte Heizungsform – die Wärmepumpe – geeignet 
oder es fehlt am Fachpersonal, um den Umstieg auf eine regenera-
tive Energieform umzusetzen. Ja, zum Klimaschutz, aber Nein zur 
Verengung der Diskussion für künftige Heizungsformen. Durch das 
Verfassungsgerichtsurteil und Verbot der Verschiebung der für die 
Corona-Krise gedachten Gelder in den Klimafonds sind zudem die 
Förderungen zum Heizungstausch absolut unklar.
Bürgermeister Stephan Mees und der Vorsitzende des CDU Orts-
verbandes Bann, Jan Schneider, bedankten sich bei Dr. Gebhart mit 
einem kleinen Präsent für den informativen und spannenden Bürger-
dialog.

Hauptstuhl

Einladung ins Cafe Harmonie 
Hauptstuhl!

Jeden 1. Donnerstag im Monat, von 14.30 – 17.00 Uhr im Bürgerhaus 
Hauptstuhl. Am 7. Dezember freut sich das Team liebe Gäste, ab 60 
Jahren, zur Adventsfeier zu begrüßen. Wir stimmen uns mit Gesang, 
Gedichten und Geschichten auf Weihnachten ein. Diese besondere 
Zeit der Besinnung und Vorfreude ist vielleicht ein Anlass, dass uns 
neue Gäste überraschen. Lasst uns froh und munter sein!

Ihr Team vom Cafe Harmonie
Wir wünschen allen Einwohner von Hauptstuhl ein friedvolles Weih-
nachtsfest und für das Neue Jahr, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Kindsbach

Wir leuchten hell wie Sterne
Am Freitag, den 10.11.2023 fand in Kindsbach das Fest des Hl. Mar-
tin statt. Mit einer Wortgottesfeier, der von den Vorschulkindern der 
Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth mitgestaltet wurde, begann 
das schöne Fest, das, wie unsere Gemeindereferentin Frau Meyer-
Kuhn erzählte, jedes Jahr an die Mantelteilung des Hl. Martins mit 
dem Bettler erinnert. In diesem Jahr erzählten die Vorschulkinder mit 
kleinen Sätzen die Legende, die mit Bildern über den Beamer veran-
schaulicht wurde. Die Kinder leuchteten hell wie Sterne, als sie die 
Lieder „Ich geh mit der Laterne durch die Dunkelheit“ und „St. Martin, 
St. Martin“ sangen. Dazu konnten die schönen gebastelten Laternen 
bewundert werden. Die Martinslieder, gespielt von der Kolping-
kapelle Kindsbach erklangen in der Katholischen Kirche und unter 
Begleitung der Jugendfeuerwehr, zeigten die Kinder ihre leuchten-
den Laternen. Viele Menschen verweilten rund um das Martinsfeuer, 
das die Feuerwehr Kindsbach angezündet hatte, auf dem Gelände 
der katholischen Kirche, um sich bei Glühwein und Brezeln, angebo-
ten von der Kolpingsfamilie Kindsbach, zu stärken. Vielen Dank an 
alle Mitwirkenden für diese schöne Feier!

Erfolgreiches Schülervorspiel der 
Kolpingkapelle Kindsbach

Mit viel Begeisterung haben 17 junge Musikerinnen und Musiker ihr 
musikalisches Können beim diesjährigen Schülervorspiel der Kol-
pingkapelle Kindsbach gezeigt. Neben „alten Hasen“ haben auch 
viele Anfänger die ersten Stücke auf ihrem Instrument präsentiert.

Die Kolpingkapelle Kindsbach ist stolz, einen so vielversprechenden 
Nachwuchs zu haben!

MusikerInnen des diesjährigen Schülervorspiels

Krickenbach

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

am Samstag, den 2. Dezember 2023 
um 18.30 Uhr im Nebenzimmer der 

MZH Krickenbach 
 
 

Wir würden uns freuen viele 
Mitglieder, Freunde und 
Gönner unseres Clubs 
begrüßen zu dürfen. 

Danke an alle FCK Freunde 
für die Unterstützung im 

Jahre 2023 

Sickingenstadt Landstuhl

Bitte beachten: 
Gestaltete Hinweise auf Veranstaltungen

Wir weisen darauf hin, dass gestaltete viertel-, halb- oder ganz-

seitige Ankündigungen der Vereine einmal kostenlos (1/4 Seite) 

veröffentlicht werden. Jede weitere Veröffentlichung ist kosten-

pflichtig.

Nehmen Sie hier bitte Kontakt mit dem Verlag auf (06502 9147-

300).
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Volksbank Glan-Münchweiler übergibt 
1500,- Euro für das Hospiz

Landstuhl/Glan-Münchweiler. Als sogenannter „Zehnten“-Beitrag 
wurde die Spende im Nachklang zu dem Landstuhler Jubiläums-
Stadtfest Celebramus übergeben. Stadtbürgermeister Ralf Hersina 
wünschte sich einen freiwilligen Beitrag aus den Erlösen der jewei-
ligen Standeinnahmen als Beitrag für die Finanzierung der Veran-
staltung. Die Volksbank Glan-Münchweiler eG unterstützte das Fest 
als Sponsor und konnte dafür einen Stand von der Sickingenstadt 
unentgeltlich nutzen. Da kostenlos Sekt ausgeschenkt wurde, ergab 
sich kein Erlös für die freiwillige Abgabe. Als Dankeschön für die nicht 
erhobene Standgebühr spendet die Volksbank Glan-Münchweiler 
eG nun für den guten Zweck an das Hospiz Hildegard Jonghaus. Der 
Förderverein Stationäres Hospiz Westpfalz e.V. freut sich darüber sehr 
und lud den Vorstand Christian Dietrich ins Hospiz zur Spendenüber-
gabe ein.

Im Bild von Links: Martina Mack, Eckhard Richter, Jan Müller, Christian 
Dietrich, Ralf Hersina, Marcus Klein und Dr. Hans-Jürgen Gabriel. Foto: 
FSHW_umu

Interkulturelles Weihnachtscafé am 
30. November 2023 im DRK Centrum 

Landstuhl
Ab 15 Uhr sind Sie herzlich eingeladen zu unserem Weihnachtscafé 
im DRK Centrum Landstuhl, 3. OG, Am Feuerwehrturm 6, 66849 
Landstuhl. Feierlich umrahmt wird das Café mit Liedern und Gedich-
ten. Anmeldungen bis zum 29. November bei Kim-Ute Britz, 06371 
921539 oder als Mail: k.britz@kv-kl-land.drk.de

Bahnsozialwerk Aktuell
Die Stiftungsfamile Bahnsozialwerk, Ortsstelle Landstuhl, lädt herz-
lich zum nächsten Förderertreffen mit vorweihnachtlicher Feier ein.
Das Treffen findet am 09. Dezember, ab 14 Uhr, im Bürgerhaus Haupt-
stuhl, direkt am Bahnhof, statt. Bei Kaffee und Kuchen wird auch der 
Veranstaltungskalender 2024 vorgestellt.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung beim 1. 
Vorsitzenden, Engelbert Wahl, (06371 70904) oder per Email (BSW-
Landstuhl@t-online.de) bis 05.12.2023 erforderlich.

Verkehrswende auch in Landstuhl
Die Bürgerinitiative Landstuhl aufs Rad bietet ein neues Angebot an: 
kurze Wegstrecken in Landstuhl sollen mit dem Fahrrad, zu Fuß, oder 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt werden.
Die Aktion startet sofort, es ist eine Registrierung auf der Website der 
Bürgerinitiative www.Landstuhl-aufs-Rad.de möglich. Dort können 
die zurückgelegten Kilometer, die sonst mit dem Auto gefahren wor-
den wären, notiert werden. Die Aktion geht vorerst bis Ende Septem-
ber 2024.
Mitmachen kann jeder aus Landstuhl und Umgebung. Es gibt keine 
Altersbeschränkung nach unten oder oben. Am Ende der Aktion wer-
den Preise unter allen Teilnehmer verlost.
Die Verkehrswende ist auch in Landstuhl dringend erforderlich: 
durch Umstieg auf Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß 
gehen wird der Autoindividualverkehr vermindert, in der Stadt gibt 
es weniger Lärm und Abgase. Außerdem ist Fahrradfahren gesund 
und macht Spaß. Schließlich ist der Umstieg auf alternative Verkehrs-
mittel auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Weitere Infor-
mationen zur Bürgerinitiative oder zur Aktion bei Wolfgang Feth, 
Telefonnummer 0176-20773223, gerne auch Anregungen und Vor-
schläge an genannte Nummer.

SPOTS Haus der Familie: 
Reparieren statt wegwerfen!

06. DEZEMBER
14 -16 UHR

PAULUSKIRCHE
LANDSTUHL-ATZELWir schonen die Umwelt

und den Geldbeutel!

Wegwerfen?? 
Denkste!
Reparieren statt
wegwerfen!

KIRCHEN-
    KUCHEN

REPARATUR-
DIENST

TRIFFT

Infos im SPOTS

www.hdf-spots.de   06371-917130

CAFÉ

Ab dem 6.12. gibt es im Haus der Familie Spots in regelmäßigen 
Abständen die Möglichkeit, seine kaputten Geräte reparieren zu las-
sen. Im Rahmen des Café Kirchen-Kuchen, im Obergeschoss neben 
der Kirche, kann man sich nun von 14 bis 16 Uhr zu Kaffee und Kuchen 
verabreden und gleichzeitig eine Reparatur in Anspruch nehmen.
Im Sinne der Nachhaltigkeit wird dadurch weniger Müll produziert
und Geld spart man praktischerweise auch. Kommen sie also vorbei, 
genießen sie in gemütlichem Ambiente ein leckeres Stück Kuchen 
mit Freunden und schonen sie gleichzeitig die Umwelt. Weitere Ter-
mine des Reparatur Cafés werden bald bekannt gegeben.

Spende an die Tafel //  
Gemeinde St. Markus Landstuhl-Atzel

Am Sonntag, den 22.10.2023 fand das Gemeindefest der Gemeinde 
St. Markus unter der Beteiligung der Kindertagesstätte St. Markus in 
Landstuhl-Atzel statt. Es konnte ein stolzer Erlös i.H.v. 160,00 € erzielt 
werden. Mit dem Erlös wurden dringend benötigte Lebensmittel für 
die Tafel eingekauft. Daniele De Fazio (Vorsitzender des Gemeinde-
ausschuss) bedankt sich bei allen Besuchern sowie den zahlreichen 
Kuchenspendern und ehrenamtlichen Helfern ohne die solch ein 
Gemeindefest und Erlös nicht möglich wären.
Das Gemeindefest 2024 findet am Sonntag, den 27.10.2024 statt.

Adventskonzert des Kammerchors 
Landstuhl

Am 16.12.2023, diesmal also am Samstag vor dem 3. Adventssonn-
tag, ist es wieder soweit:
Der Kammerchor Landstuhl bringt sein in der Vorweihnachtszeit 
schon traditionelles Adventskonzert zu Gehör und stimmt damit 
seine Besucher ganz sicher auch in diesem Jahr auf das für viele Men-
schen „schönste Fest des Jahres“ ein.
Auf dem Programm stehen Chorwerke für die Advents- und Weih-
nachtszeit, u.a. von Johann Sebastian Bach (Kantate „Wachet auf, 
ruft uns die Stimme“), John Rutter, Josef Gabriel Rheinberger, Georg 
Friedrich Händel und Johannes Brahms.
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Ganz Wichtig:
Das Konzert beginnt bereits um!18.00 Uhr! in der St. Andreas Kir-
che Landstuhl
Neben dem Kammerchor unter der Leitung von Heribert Molitor 
musizieren ein Kammerorchester sowie Peter Littner am Klavier und 
an der Orgel. Karten zu EUR 15,-- (Schüler/Studenden EUR 12,--) sind 
bei den Buchhandlungen Stützel und Böhm oder bei allen Sängerin-
nen und Sängern erhältlich.
Wir freuen uns auf Sie!

Kulturweihnachtsmarkt

Förderverein Stationäres 
Hospiz Westpfalz e.V.

Mit schönen Dingen Gutes tun

2./3. Dezember 2023
Samstag 14 - 21 Uhr / Sonntag 11 - 19 Uhr

Kulturweihnachstmarkt 
in der Stadthalle Landstuhl

Weihnachstschmuck und Geschenkartikel.
Kerzen, Kugeln, Weihnachtsraritäten...
Die Artikel wurden privat gespendet.

Der Erlös geht als Spende an das Hospiz.

Neuwahlen beim CDU-Stadtverband 
Landstuhl

Es ist eine gute Entscheidung, dass Mattia De Fazio vom Vorstand 
des Stadtverbandes als Stadtbürgermeisterkandidat vorgeschlagen 
wurde, so der Verbandsvorsitzende Jan Schneider in seiner Begrü-
ßungsansprache zur Mitgliederversammlung des CDU- Stadtverban-
des Landstuhl. „In Landstuhl ist eine Aufbruchstimmung mit einer 
guten Mannschaft für eine gute Politik zu spüren“, so Schneider. Vor 
den Vorstandsneuwahlen dankte De Fazio dem bisherigen Vorstand, 
der bereits den Grundstock gelegt habe, „um die letzten Meter bis 
zur Kommunalwahl sicher gehen zu können“. In seinem Bericht wies 
der Vorsitzende auf die zahlreichen Treffen und Veranstaltungen seit 
der letzten Mitgliederversammlung hin. „Dieses gesellschaftliche 
Miteinander ist wichtig für die Meinungsbildung der Partei, denn 
gute Politik lebt vom Dialog, der Begegnung und dem Wissen, was 
die Menschen vor Ort bewegt.“ 

Bei den Neuwahlen wurde Mattia De Fazio als Vorsitzender, Chris-
topher Bretscher und Gerhard Malinowski als dessen Stellvertreter 
einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ferner wurden Günter Kahlert 
als Schatzmeister, Viola Müller als Mitgliederbeauftragte, Laura Hal-
lauer als Schriftführerin und Boris Bohr als Presse- und Internetbeauf-
tragter in den Vorstand gewählt. Als Beisitzer gehören Bernd Geisel, 
Sascha Rickart, Brigitte Nußbaum, Elke Dick, Renate Stöber, Daniele 
De Fazio, Ben Jegorovs und Sven Magnussen dem neuen Vorstand 
an. Den anwesenden Mitgliedern drückte De Fazio seinen Dank für 
das in den neuen Vorstand gesetzte Vertrauen aus und endete mit 
den Worten „Wir machen die Arbeit gerne, weil wir als CDU Verant-
wortung übernehmen möchten. Wir sind gewillt, Landstuhl zu füh-
ren. Dafür setzen wir uns jeden Tag ein.“ (bor.)

Mitgliederehrung beim CDU 
Stadtverband Landstuhl

Das Foto zeigt von links Mattia De Fazio, den Verbandsvorsitzenden Jan 
Schneider, die Geehrten Wofgang Paul, Brigitte Nußbaum und Gregor 
Zorn, sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtverban-
des Christopher Bretscher und Gerhard Malinowski. Foto: Bohr
Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 23. November in der 
Unterkirche von St. Markus hat der CDU-Stadtverbandsvorsitzende 
Mattia De Fazio vier Mitglieder geehrt. Dass der Stadtverband fast 
achtzig Jahre alt ist sei den Mitgliedern zu verdanken, die vor und 
hinter den Kulissen zum Gelingen beigetragen hätten, so De Fazio. 
Er dankte allen Mitgliedern, insbesondere den zu Ehrenden, für das 
Engagement und die Begeisterung an der politischen Arbeit. Ebenso 
sprach der Vorsitzende Dank und Anerkennung für die Treue auch in 
schwierigen Zeiten, sowie die langjährige finanzielle Unterstützung 
aus. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Brigitte Nußbaum und Oli-
vier Berger mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Wolfgang 
Paul ist bereits seit vierzig Jahren CDU-Mitglied und erhielt die Nadel 
in Silber. Seit 50 Jahren ist Gregor Zorn der Partei treu geblieben und 
wurde mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. De Fazio vergaß 
auch nicht, die Partner der Geehrten in seinen Dank mit einzuschlie-
ßen, die oft auf die ehrenamtlich Tätigen verzichten müssen. (bor.)
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Anzahl der Kinder bitte extra angegeben, damit wir die Anzahl der 
Geschenke einplanen können.
Anmeldung bitte bei: Elke Zeller, Bruchstr. 8, Oberarnbach oder tele-
fonisch 06371 / 17615.

Wir kommen mit  ........................................................... Personen, davon 

.................................................................................................................  Kinder.

 
Name:
................................................................................................................................

Sie dürfen gerne etwas über Ihr(e) Kind(er) dazuschreiben. Aber 
bitte nur Positives. Der Nikolaus oder sein Knecht möchten kei-
nem Kind die Ohren lang ziehen.
Der Vorstand freut sich über jeden Besuch.

Queidersbach

Weihnachtsfeier der Sportschützengilde 
Queidersbach

am 02.12.2023 ab 18 Uhr

Die Sportschützengilde feiert am Samstag, 
02.12.2023, ab 18 Uhr (Essen ab 19 Uhr) im 
Schützenhaus ihre Weihnachtsfeier.
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Vereins sind recht herzlich dazu eingeladen. 
Eine Tombola und ein Glücksschießen wer-
den für einen kurzweiligen Abend sorgen.
Zum Abendessen gibt es Hähnchenbrust 

oder Lachs mit Nudeln und Soße, der Preis pro Portion beträgt 15,- €. 
Um Eintragung in die im Schützenhaus ausliegende Liste wird gebe-
ten.
Die Bezahlung erfolgt bei der Anmeldung.
Die Sportschützen freuen sich auf viele Gäste in besinnlicher Runde!

Lothar Fey ist neues Ehrenmitglied in der 
Sportschützengilde Queidersbach

Am 10. November wurde Lothar Fey in feierlichem Rahmen vor über 
70 Gästen des (schon fast) traditionellen Haxenessens vom 1. Vorsit-
zenden Mark Leis zu unserem neuen Ehrenmitglied ernannt.
Nicht nur, dass er bereits seit 50 Jahren Mitglied in unserem Verein 
ist, er kümmert sich auch schon seit Jahren um die Bewirtung und 
Sauberkeit in unserem Schützenhaus.
Jeden Mittwoch und Freitag öffnet er am Nachmittag die Gaststätte 
für den Rentnerstammtisch.
Wenn Veranstaltungen und Lehrgänge im Schützenhaus oder Wett-
kämpfe auf den Schießständen stattfinden, dann steht er in der 
Küche und kocht ein leckeres Mittagessen für die Gäste.
Und wenn er dann spät abends das Schützenhaus verlässt, dann ist 
drinnen wieder alles picobello sauber.
Lieber Lothar, die Sportschützengilde Queidersbach dankt Dir viel-
mals für Dein Engagement und ist stolz, Dich als Ehrenmitglied im 
Verein zu haben!

Linden

Weihnachtsferien der Bücherei Linden
Vom 20.12.2023 bis einschließlich 03.01.2024 macht die Bücherei 
Weihnachtsferien.
Decken Sie sich noch rechtzeitig vor den Feiertagen mit einer 
spannenden Lektüre ein, letzter Ausleihtag in diesem Jahr ist der 
13.12.2023.
Ab 10. Januar 2024 sind wir wieder für Sie da und freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Ihr Büchereiteam

FV Linden
Weihnachtsmarkt am 02.12.23

Der FV Linden sucht für den Weihnachtsmarkt noch einige Helfer. 
Wäre schön, wenn sich noch jemand meldet. (Thomas Brämer - 
01711090007).
Die beiden letzten Spiele des Jahres finden wie folgt statt.
So. 03.12.23 15:15 SG Weselberg/Linden–SV Bottenbach in Wesel-
berg
Do. 07.12.23 19:00 SG Weselberg/Linden–SG Thaleischweiler in Lin-
den

Gabi Brämer

Mittelbrunn

Nikolaussuche in Mittelbrunn 2023

Oberarnbach

Heimat- u. Naturverein Oberarnbach e.V.
Liebe Mitglieder, liebe Mitbürger,
wir laden recht herzlich zu unserer diesjährigen Nikolausfeier ein. 
Der Nikolaus hat zugesagt und kommt in diesem Jahr am 06.12.2023 
zu unserem Grillplatz, auch wenn eventuell am gleichen Tag bei der 
Feuerwehr am offenen 6. Advendsfenster advendlich geschmückte 
Einsatzfahrzeuge zu sehen sein werden?
Unsere Nikolausfeier beginnt gegen 17.30 Uhr.
Der Nikolaus kommt gegen 18:00 Uhr.
Es wird wieder eine kleine Geschichte vorgelesen und mit den Kin-
dern ein Lied gesungen. Selbstverständlich dürfen die Erwachsenen 
auch mitsingen. Die Kinder werden danach namentlich aufgerufen, 
der Nikolaus spricht zu den Kindern und überreicht jedem ein kleines 
Geschenk.
Im Anschluss: Fröhliches Beisammensein mit Glühwein, Kinderpusch, 
Würstchen für die Kleinen und Würste für die Erwachsenen und Waf-
feln sowie Gebäck. Damit wir planen können, bitten wir um kurze 
Rückmeldung bis spätestens 30.11.2023, schriftlich oder telefonisch 
wieviel Personen kommen.
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FC Queidersbach

FC Queidersbach

SPD Ortsverein Queidersbach
lädt zusammen mit Daniel Schäffner, MdL zum 

Antoniusmarkt-Rundgang ein
Weihnachtsmarkt und politischer Stammtisch

am Samstag, 02.12.2023, um 17:00 Uhr
Treffpunkt: Vor dem Café Dorfkind

Kurz vor Weihnachten schlendern wir über den Queidersbacher 
Weihnachtsmarkt und plaudern mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Sie sind herzlich eingeladen, mitzuspazieren und sich ganz unge-
zwungen über politische Themen auszutauschen.
Der Vorstand des Ortsvereins freut sich über eine zahlreiche Teil-
nahme, mit vielen Mitgliedern und Interessierten – sowie auf gute 
Gespräche in lockerer Atmosphäre. Auch Nichtmitglieder sind natür-
lich herzlich willkommen.

Museum >Sickingerhöhe< Queidersbach
Neu / Adventsausstellung – New / Advent Season-

Exhibition
ab Sonntag 03.12.2023 14-17 Uhr
Weihnachts-Kinderträume anno dazumal
Spielzeug aus der Sammlung des Museums

Außerhalb der Öffnungszeiten 
können gerne individuelle Ter-
mine mit Museumsleiter Alois 
Schneider vereinbart werden: 
06371 / 14775.
Museum Sickinger Höhe Quei-
dersbach, Schulstraße 2, 66851 
Queidersbach
www.museum-sickingerhoehe.de
Museum Sickinger Höhe (@muse-
umqueidersbach) • Instagram-
Fotos und -Videos
Museum Sickinger Höhe Quei-
dersbach | Facebook

Förderverein Realschule plus 
Queidersbach

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,
der Vorstand lädt Sie zur Mitgliederversammlung am 14.12.2023 
um 19:00 Uhr im Filmsaal, der Realschule plus in Queidersbach ein.
Tagesordnung
• Begrüßung der Anwesenden
• Totengedenken
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Bericht des Kassenwarts
• Bericht der Kassenprüferin
• Entlastung des Vorstandes
• Bestimmung des Wahlleiters
• Neuwahlen des:
• Vorsitzenden
• Stellvertretenden Vorsitzenden
• Kassenwart
• Schriftführer
• Kassenprüfer
• Verschiedenes
• Wünsche und Anträge
Eine Rückmeldung, bezüglich ihrer Teilnahme an der Sitzung würde 
die Organisation erleichtern.
Ergänzungen oder Änderungsvorschlägen zu den Tagesordnungen 
bitte wir Sie mir per Mail an: rubel.yvonne@web.de oder lehmann.
timo@gmx.net zu schicken.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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Tennisclub Eichwald Schopp
Generationswechsel bei der Vereinsführung

Simone Hoch neue Vorstandsvorsitzende

Auf dem Bild die neue Vorstands-
vorsitzende Simone Hoch und 
der scheidende bisherige Vorsit-
zende Gerd Christmann bei der 
Amtsübergabe

Am 16.11.2023 fand in einer ordent-
lichen Jahreshauptversammlung 
die Neuwahl des Gesamtvorstan-
des des Tennisclubs statt. Der erste 
Vorstand Gerd Christmann, der die-
ses Ehrenamt über 20 Jahre inne 
hatte, erklärte schon länger, für 
eine Wiederwahl aus Gründen des 
Alters und der Gesundheit nicht 
mehr zur Verfügung zu stehen.
So wurde als Nachfolgerin Simone 
Hoch aus Schopp zur neuen ersten 
Vorstandsvorsitzenden einstimmig 
gewählt. Die anwesenden Mitglie-
der quittierten die Wahl mit gro-
ßem herzlichen Applaus.
Als weitere Mitglieder des Gesamt-
vorstandes wurden einstimmig 
gewählt:
Uli Becker, erneut als zweiter Vor-
standsvorsitzender

Janis Ohnesorg als Kassenwart für die Verwaltung der Finanzen
Wolfgang Opp erneut als Sportwart
Ralf Brämer erneut als Jugendwart
Timo Westrich als Schriftführer und Pressewart
Bernhard Lösch und Hans-Werner Stangenberg erneut als Kassen-
prüfer
Gerd Christmann, Sabine Wildmoser-Becker, Johanna Becker, Peter 
Anstett, Walter Höh und Philipp Roth als Beisitzer/innen.
Der Dank galt allen, die sich für die Ehrenämter zur Verfügung gestellt 
haben und so den Fortbestand des Clubs sicherstellen konnten.
Uli Becker bedankte sich insbesondere bei dem langjährigen Vorsit-
zenden Gerd Christmann für seinen Einsatz.

Schopp

Gospel-Singers beim 
Mühlenadventsmarkt,  

Geiselberger Mühle

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Axel Jung erlangt C-Kirchenmusikerqualifikation

v.l.n.r.: Axel Jung, Pfarrer Wolfgang Hust, Axel Rung und Silke Mayer-
Knoth - Mitglieder des Presbyteriums
Unser langjähriger Organist Axel Jung hat im Rahmen einer kirchen-
musikalischen Ausbildung seine C-Kirchenmusikerprüfung bestan-
den. Dazu gehören neben dem Orgelspiel mit Improvisation auch 
Klavierspiel, Harmonielehre, Musikgeschichte und Gehörbildung.
Im Gottesdienst an Buß- und Bettag in Schopp wurde Axel Jung von 
Vertreter*innen des Presbyteriums und von Pfarrer Wolfgang Hust 
mit einem Präsentkorb geehrt.
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TV Stelzenberg Abteilung Tischtennis
Bezirksliga
ASV Sembach II - TV Stelzenberg I 9:3
Nachdem in allen drei Doppeln nichts Zählbares rauskam, obwohl 
man durchaus auf Augenhöhe agierte, setzte sich die Misere in den 
Einzeln fort, indem Kieferling trotz 6:1 Führung im entscheidenden 
Durchgang noch Satz und Spiel verlor. Ein bärenstarker Auftritt 
von Kutschi Bönsch ergab zwei ungefährdete Punkte, aber ansons-
ten steuerte nur noch Kadi einen verdienten Fünfsatzsieg bei. Alle 
anderen Akteure mühten sich redlich, erspielten teilweise hohe 
Vorsprünge und gewannen auch den einen oder anderen Satz aber 
scheiterten am Ende doch wieder knapp. Wenn es halt so richtig 
dumm läuft, kassiert man eine unerwartet klare Niederlage, und nun 
findet man sich am Ende der Vorrunde auf einem Abstiegsplatz wie-
der.
Bönsch/Kieferling (-), Opp/Kettenring (-), Kadi/Müller (-), Bönsch (2), 
Kieferling (-), Opp (-), Kettenring (-), Kadi (1), Müller (-).
Kreisliga:
Post SG Kaiserslautern II - TV Stelzenberg II 9:0
Die Gastgeber waren klarer Favorit als Tabellenführer ohne Punkt-
verlust, zumal sie mit ihrer besten Besetzung antreten konnten 
und beim TVS zwei Stammspieler fehlten. Also holte man sich eine 
Packung ab und verbuchte den Abend als Lehrstunde. Stumpf/Maske 
errangen wenigstens einen Satz und Michael Stumpf gab sich sogar 
erst nach fünf Durchgängen geschlagen. Abermals unglücklich der 
Spielverlauf von Klaus Kettenring, dem derzeit regelmäßig nur zwei 
Ballwechsel fehlen, um sich mit einem Satzgewinn zu belohnen. Nun 
bleibt noch eine Gelegenheit vor der Rundenpause um den Abstand 
zur roten Laterne zu vergrößern.
Stumpf/Maske (-), Kettenring/Rohr (-), Lungstrass/Martin (-), Stumpf 
(-), Maske (-), Kettenring (-), Rohr (-), Lungstrass (-), Martin (-).

Weihnachtsfeier der Landfrauen
Die Landfrauen treffen sich in diesem 
Jahr am Mittwoch, den 13. Dezember ab 
18 Uhr in den Eichwaldstuben in Schopp 
zu ihrer Weihnachtsfeier. Für Belusti-
gung ist neben Speisen und Getränken 

gesorgt. Gemeinsame Abfahrt 17.30 Uhr am Mehrgenerationentreff. 
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Eine Liste liegt am 
2.12. beim Stand der Landfrauen zum Weihnachtsmarkt aus. Zeit-
nahe telefonische Mitteilung an 06306/2948 oder 06306/3110150 ist 
auch möglich.
Elfriede Wagner, 1. Vorsitzende

Trippstadt

Creativ-Bühne Trippstadt
Ein ereignisreiches Jahr geht für die Creativ-Bühne Trippstadt 
zu Ende

Nach neun erfolgreichen Vorstellungen unseres Musicals „La mia 
Canzone – Sag mir wann“ möchten wir Danke sagen an alle Besu-
cherinnen und Besucher. Die vielen positiven Feedbacks und Nach-
fragen nach weiteren Aufführungen, haben uns sehr gefreut. Viele 
ZuschauerInnen waren bereits ein zweites Mal in der Vorstellung. Die 
schöne Geschichte um eine vergangene Liebe, dem Flair italienischer 
Kultur, die Gesangsdarbietungen, Tänze und die mitreißende sowie 
lebensfrohe Musik, haben dieses Musical zum Erfolg werden lassen.
Diesen Erfolg wollten wir auch gerne mit Menschen teilen, die in 
unserer Welt nicht so gut gestellt sind wie wir. Unsere Spende haben 

EDC Hot Dogs

Gemeindebücherei  
Schopp - Wir laden ein

Wir feiern mit unseren Leserinnen und Lesern
Am Dienstag, 5.12. ab 18.00 Uhr treffen wir uns ab 18.00 Uhr auf 
dem Schulhof vor der Bücherei zum Adventsfenster. Wir würden uns 
über eine rege Beteiligung sehr freuen. Wenn das Wetter es gut mit 
uns meint, können wir uns innerlich erwärmen mit Kinderpunsch 
und Glühwein.
Das monatliche Bücherei-Cafe wird daher verlegt auf Mittwoch, 
13.12. ab 15.00 Uhr. Hier bietet sich eine schöne Gelegenheit, sich 
noch mit neuer Literatur für die Weihnachtstage einzudecken.
Am Mittwoch, 20.12. verabschieden wir uns für dieses Jahr von unse-
ren Leserinnen und Lesern und wünschen allen frohe und besinnli-
che Feiertage.
Im neuen Jahr sind wir ab Dienstag den 09.01.2024 wieder wie 
gewohnt für unsere Leser und Leserinnen da.
Unsere Öffnungszeiten: Dienstag 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
Mittwoch 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Ihr Team der Bücherei Schopp
Willi Vetter-Gundacker, Susanne Marhöfer, Gerold Hüttenberger, Vera 
Dreyhaupt, Beate Malcher, Monika und Armin Kunz.
Online-Katalog: www.bibkat.de/Schopp
Email: buecherei@gemeinde-schopp.de
Telefon: 06307-9125855
Internet: gb-schopp.de

Stelzenberg

Gesangverein 1867 Stelzenberg e. V.
Der Gesangverein Stelzenberg lädt ein zur weihnachtlichen Abend-
musik am Sonntag, 10. Dez. 2023 um 17.00 Uhr in die ev. Kirche in 
Stelzenberg.
Unter der Leitung von Doris Buch erwarten sie der gemischte Chor 
und der Männerchor, solistische Beiträge und Rezitationen.
Der Eintritt ist FREI
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Weitere Infos gibt es im Internet oder unter 06306 2536
Martina Voiciuc

1. TC Trippstadt e.V.
Neue Pächter im Vereinslokal Bell‘Aria
Am 01. Oktober 2023 hat die Familie Singh als neue Pächter das Zep-
ter im Bell‘Aria übernommen. Nach dem Abschied von Francesco 
Marinelli freuen wir uns, Ihnen das neue Team vorstellen zu dürfen, 
das frischen Wind und auch kulinarische Vielfalt in unser Lokal bringt.
Die neuen Pächter bieten eine spannende Mischung aus der uns 
bekannten italienischen Küche, aber auch das eine oder andere indi-
sche Gericht an. Diese Ergänzung verspricht eine abwechslungsrei-
che und köstliche Auswahl für jeden Gaumen. Wir laden Sie herzlich 
dazu ein, diese kulinarische Reise im Bell‘Aria zu erleben und die Aro-
men beider Welten zu genießen.
Ebenfalls bietet die Familie Singh einen Heimservice an, womit Sie 
die köstlichen Speisen des Bell‘Aria auch bequem zu Hause genießen 
können.
Die Vereinsmitglieder heißen die neuen Pächter herzlich willkom-
men und freuen sich auf ein geselliges Zusammensein im Bell‘Aria.

Der Vorstand des 1. TC Trippstadt

Vorstandssitzung  
der CDU Trippstadt/Stelzenberg

Am Montag, 04. Dezember. 2023 findet eine Vorstandssitzung des 
CDU-Ortsverbandes Trippstadt/Stelzenberg um 19.00 im Bespre-
chungsraum im neuen Rathaus in Trippstadt statt.

wir in dieser Theater-Saison daher gerne an die Indienhilfe Trippstadt 
NALAM e.V. gespendet. Der Vorsitzenden Ute Keller konnten wir in 
einer unserer Vorstellungen einen Scheck in Höhe von 1.000,00 € 
überreichen. An dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Dank an 
Frau Keller und ihr Team.
Aufgrund der großen Nachfrage finden weitere Aufführungen von 
„La mia Canzone – sag mir wann“ in der Heidenkopfhalle in Tripp-
stadt statt.
Termine:
Samstag, 17.02.2023 19:30 Uhr
Samstag, 24.02.2023 19:30 Uhr
Samstag, 02.03.2023 19:30 Uhr
Vorverkauf ab dem 15. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 nur in 
der Kur-Apotheke Trippstadt, Auf der Heide 4.
Danach, ab dem 6. Januar 2024, können die Eintrittskarten nur noch 
auf unserer Internetseite www.creativ-buehne.de bestellt werden.
Wir wünschen Ihnen eine stressfreie Vorweihnachtszeit, schöne Fei-
ertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 und freuen uns auf 
Ihren Besuch bei „La mia Canzone – Sag mir wann“.

Ihre Creativ-Bühne Trippstadt e.V.
Steffi Asel, Erste Vorsitzende

Kleiner Weihnachtsmarkt im 
Finsterbrunnertal

Am Samstag, den 09.12.2023 findet am Naturfreundehaus Finster-
brunnertal ein kleiner Weihnachtsmarkt statt.
Mit Glühwein, Kinderpunsch, Weihnachtlichen Ständen, leckeren 
Köstlichkeiten, Besuch vom Nikolaus um 14 Uhr und Singen am 
Lagerfeuer ab 15 Uhr.

 

im ev. Gemeinschaftszentrum 
Friedhofstraße 1 

Sonntag, 10. Dezember 2023 
14.30 Uhr 

Turnverein Trippstadt 1962 e.V.
Der Turnverein lädt ein...

...zum Besuch unseres Standes beim Weihnachts- und Kreativmarkt 
am ersten Adventswochenende (Fr. 1. bis So. 3. Dezember 2023) vor 
der kath. Kirche Trippstadt;
...zur Turnschau am 2. Advent (So. 10. Dezember 2023) um 1500 Uhr in 
der Karlstalhalle Trippstadt.
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Prot. Kirchengemeinden Landstuhl und Kindsbach
Pfarrbüro
Montag-Donnerstag von 09.00-12.00 Uhr und freitags von 14.00-
17.00 Uhr.
Telefon: 06371-6198950, E-Mail: pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.
de

Rückblick St. Martinsfeier  
der Kita St. Antonius

Am 08.11.2023 feierte die KITA ST. Antonius das Fest des heiligen St. 
Martin.
Wir freuten uns sehr, dass so viele Kinder mit Ihren Familien den 
Gottesdienst und anschließend auf dem Laternenumzug waren. Die 
selbstgebastelten Laternen leuchteten beim Lichtertanz in der Kir-
che und in den Straßen.
Sehr schön zeigten uns die Vorschulkinder wie der hl. St. Martin mit 
dem Bettler seinen Mantel geteilt hat. Auch wir teilen und spenden 
an die Initiative „MAMA und PAPA“ haben Krebs 500,-- Euro

Vielen Dank an Alle, die so groß-
zügig gespendet haben und allen 
die an diesem Festtag uns gehol-
fen haben. Ganz besonderen an 
alle Kinder die dabei waren.
Am 09.11.2023 besuchten die Vor-
schulkinder die Senioren in der 
Seniorenresidenz.
Jung und Alt sangen dort die Mar-
tinslieder. Zum Abschluss über-
reichten die Kinder den Senioren 
selbstgebastelte Laternen, das 
leuchten der Laternen und das 
Singen, weckten bei vielen alten 
Menschen Erinnerungen an frü-
here Zeiten!
Die Kinder, der Förderverein, das 

Team und der Gemeindeausschuss der Kita St. Antonius!

Katholische Kirchenchorgemeinschaft 
Krickenbach - Queidersbach

Die nächste Singstunde der katholischen Kirchenchorgemeinschaft 
findet am kommenden Dienstag, 5. Dezember 2023, Beginn um 
19.30 Uhr im Jugendheim in Krickenbach statt.

Die Queidersbacher Messdiener laden 
Euch ein ...

Antoniusmarkt Queidersbach. 
 In der Weihnachts-Waffelbäckerei!

Wie bereits im letzten Jahr sind die Queidersbacher Messdiener am 
diesjährigen Antoniusmarkt wieder mit von der Partie. Auf vielfachen 
Wunsch und aufgrund der regen Nachfrage, werden die Messdiener 
wieder an beiden Tagen Waffeln backen und zusammen mit lecke-
rem Kinderpunsch das kulinarische Repertoire des Weihachtsmark-
tes um ein süßes Schmankerl erweitern.

Dieses Jahr wird uns sogar eine 
Bude auf dem Dorfplatz zur Verfü-
gung gestellt und wir freuen uns 
sehr darüber, dass wir mittendrin 
statt nur dabei sind. Viele unserer 
Jugendlichen (und fleißige Eltern) 
haben sich zum Dienst, zur Vorbe-
reitung und den dazugehörigen 
Aufgaben gemeldet und werden 
am Freitag und Samstag feißig 
Waffeln backen. Wir laden auf die-
sem Weg Alle herzlich ein, unsere 

Waffelbäckerei auf dem Antoniusmarkt zu besuchen und hoffen auf 
viele hungrige Gäste. Wir bieten an: Frisch gebackene Waffeln - nach 
Wunsch mit Zucker und Zimt, sowie Kinderpunsch.
Mit den Einnahmen aus dem Waffel- und Punschverkauf möch-
ten wir uns gerne einen Ausflug im kommenden Jahr finanzie-
ren.

TOP:
1. Bericht aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen
2. Nachbesprechung Mitglieder-Versammlung
3. Vorbereitung KNUTFEST
4. Anfragen. verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen

Reinhold F. Mannweiler

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. KiTa Guter Hirte
- Danke für die Unterstützung und das Sponsoring

„Ein bisschen so wie Martin … „

„Ein bisschen so wie Martin“, sin-
gen alljährlich die Kinder zur Mar-
tinszeit.
Das Teilen, das einander Helfen, 
die Unterstützung auch in finan-
ziell angespannten Lagen, hat 
sich die Krickenbacher Automo-
bilfirma Opel Dechent GmbH aus 
Krickenbach, mit auf die Fahnen 

geschrieben.
Ein herzliches Dankeschön, geht an die Firma Dechent, für die Spende 
von 100 Martinsbrezeln für die Krickenbacher Kita zum Martinsfest.
Einen ebensolch herzlichen Dank geht an die Musiker, die wie jedes 
Jahr die KiTa unterstützten.
Trotz den widrigen Wetterbedingungen war auch dieses Jahr die frei-
willige Feuerwehr – Jugendfeuerwehr, zur Stelle.
Leider konnte der „echte“ St. Martin mit seinem treuen Pferd nicht 
zum Einsatz kommen. Petrus hatte einen anderen Plan. Für die Bereit-
schaft, trotz Regenwetter durch die Straßen zu ziehen: Danke Paula.
Danke, Danke, Danke an alle, die mitgewirkt haben, damit das Mar-
tinsfest zu einem Fest wurde.

Kath. Pfarrei Hl. Namen Jesu, Landstuhl
Samstag, 02.12.2023
16.00 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse, 

musik. mitgest. v. Kirchenchor St. Markus
17.30 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Vorabendmesse
18.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Vorabendmesse, 

davor Beichtgelegenheit ab 17.15 Uhr. Nach der Vor-
abendmesse adventliche Begegnung im Pfarrgarten.

19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse, anschl. 
„Adventsfenster“ mit Glühwein u. Gebäck

Sonntag, 03.12.2023
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Heilige Messe
10.30 Uhr Bruchmühlbach, Pfarrheim, Kindergottesdienst
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse

Krankenkommunion
Folgende Termine sind für die Krankenkommunion im Monat Dezem-
ber 2023 vorgesehen:
Freitag, 01.12.2023 - in Kindsbach (vormittags)
Freitag, 01.12.2023 - Landstuhl-Stadt
Samstag, 02.12.2023 - Landstuhl-Atzel und Mittelbrunn (vormittags)
Mittwoch, 06.12.2023 - in Hauptstuhl (vormittags)
Donnerstag, 07.12.2023 - in Bruchmühlbach (nachmittags)

Meditationen im Advent
Immer freitags 17.30 Uhr:
08.12.23: Prot. Gemeindesaal Landstuhl (Vordere Fröhnstr. 5)
15.12.23: Kath. Heilig-Geist-(Unter-)Kirche (Luitpoldstr. 8)
22.12.23: Bapt. Gemeindehaus (Am Rathaus 5)
Es laden ein:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Bap????sten) Landstuhl
Kath. Pfarrei Heiliger Namen Jesu Landstuhl
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Seniorengymnastik
Die katholische Erwachsenenbildung lädt alle, die fit und beweglich 
bleiben wollen, zum Training in die Turnhalle ein. Die Übungsstun-
den finden mittwochs um 16:30 Uhr statt.
Leitung: Galina Bauer
Kosten: 15,--€/ Quartal
Termine:
November: 29.
Dezember: 06., 13., 20.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
Sonntags um 10.00 Uhr anschließend „Kaffee + Keks“
am ersten Sonntag im Monat mit Abendmahl
Montags 19.30 Uhr Gespräch über Gott und die Welt Am Rathaus 5
Montag Hauskreis in Waldmohr 19.30 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
24.12.
16.00 Uhr Sylvestergottesdienst
31.12.
10.00 Uhr Danke-Gottesdienst

anschließend „Cocktail + Fingerfood“
Adventsmeditationen der Gemeinden aus Landstuhl
08.12.
17.30 Uhr Prot. Gemeindesaal Vordere Fröhnstr. 5
15.12.
17.30 Uhr Heilig-Geist Kirche Luitpoldstr. 8
22.12.
17.30 Uhr Kirche am Rathaus EfG Am Rathaus 5
www.baptisten-landstuhl.de
Kontakt: bruno@efg-landstuhl.de
„Kirche am Rathaus“ Am Rathaus 5 66849 Landstuhl
Wir sind eine kleine, familiäre Gruppe und freuen uns über Interes-
sierte Menschen, die sich gerne mit uns austauschen und Freude an 
neuen Kontakten haben. Wir sagen „Kirche macht Sinn!“, da stehen 
wir dahinter,
ganz besonders in herausfordernden Zeiten, wie unseren.
Wir freuen uns auf viele Begegnungen!

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum 1. Advent
Wochenspruch: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und 
ein Helfer.“ (Sacharja 9,9)
Sonntag, 3. Dezember 2023:
09.30 Uhr Linden
10.30 Uhr Schopp, Familiengottesdienst + Taufe
In allen Gottesdiensten zählen wir die Gottesdienstbesucher*innen 
und unsere neuen Präparand*innen werden der Gemeinde vorge-
stellt.

QR-Code Online-Spende „Brot für 
die Welt“
Beginn der 65. Aktion „Brot für 
die Welt“
Mit dem 1.Advent beginnt auch 
in unserer Kirchengemeinde wie 
jedes Jahr die Spendenaktion 
„Brot für die Welt“. Dieses Jahr 
steht sie unter dem Motto „Wandel 
säen“. Wir sammeln Ihre Spenden 
bis Ende Januar 2024. Bitte helfen 
Sie mit. Geldspendentüten und 
Informationsbroschüren liegen in 
den jeweiligen Kirchen aus. Spen-
den können jederzeit abgegeben 
werden. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen eine Spendenbescheini-

gung aus. Nähere Informationen zu „Brot für die Welt“ finden Sie 
unter: www.brot-fuer-die-welt.de.
++ NEU +++ Online-Spenden: https://www.brot-fuer-die-welt.de/
schopp-linden-krickenbach

Wir danken allen Helfern, Waffelbäckern und Unterstützern bereits 
jetzt für die Mühe und hoffen auf ein gutes Gelingen.
Am ersten Adventsonntag wird außerdem unsere neue Messdiene-
rin Ella Sander in die Gemeinschaft eingeführt. Die Queidersbacher 
Messdiener freuen sich sehr darüber und heißen Ella herzlich will-
kommen.
Wir wünschen an dieser Stelle allen Familien, Messdienerkameraden, 
Nachbargemeinden und allen Mitmenschen eine wunderschöne 
und stressfreie Vorweihnachtszeit, fröhliche Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund!
Frohe Weihnachten wünschen die Queidersbacher Messdiener.

Kath. Kirchengemeinde St. Josef 
Trippstadt mit Stelzenberg

Familiengottesdienst in St. Josef Trippstadt
Am Sonntag, den 26.11. feierte Pfarrer Klaudiusz Okon mit der 
Gemeinde einen Familiengottesdienst zum Hochfest Christ König. 
In seiner Predigt hat Pfr. Klaudiusz den Kindern die Bedeutung des 
Evangeliums mit einem bunt angemalten Bild erläutert. Im Anschluss 
an den Gottesdienst fand das monatliche Kirchencafé statt. Bei Kaf-
fee und Kuchen haben sich die Besucher wieder gut unterhalten.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Schopp

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten und Veran-
staltungen
Mittwoch, 29.11.2023
um 18:30 Uhr Heilige Messe

Hinweis
In der Zeit vom 01.12.23 bis 31.03.2024 finden alle Gottesdienste 
und Andachten - mit Ausnahme der Christmette und des Hoch-
amtes an Neujahr - im Pfarrheim statt.
Freitag, 01.12.2023
18:30 Uhr Adventsandacht
Montag, 04.12.2023
14:30 Uhr Seniorennachmittag
Das für 2023 letzte Treffen der Senioren findet am 04.12. statt. Das 
Betreuer-Team freut sich darauf, die Senior*innen um 14:30 Uhr zu 
einer Andacht begrüßen zu dürfen. In vorweihnachtlicher Atmo-
sphäre gibt es beim anschließenden geselligen Beisammensein Kaf-
fee und Kuchen.
Um 18:45 Uhr Probe des Kirchenchores
Freitag, 08.12.2023
18:30 Uhr Adventsandacht
Sonntag, 10.12.2023
11:00 Uhr Amt zum 2. Advent
Montag, 11.12.2023
19:00 Uhr Ökumenisches Gebet im Advent
Freitag, 15.12.2023
18:30 Uhr Adventsandacht
Montag, 18.12.2023
ab 18:00 Uhr Adventsfenster
Auch in diesem Jahr unterstützen wir die Aktion der Adventfenster. 
Wir freuen uns auf ein paar Stunden in vorweihnachtlicher Atmo-
sphäre zusammen mit Ihnen. Schauen Sie doch mal ab 18:00 Uhr 
vorbei.
um 18:45 Probe des Kirchenchores
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Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Gottesdienste
Am 03. Dezember 2023
Stelzenberg: 09.15 Uhr, Prot. Kirche; Im Gottesdienst werden die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden vorgestellt, die sich am 21.04.2024 
in unserer Gemeinde konfirmieren lassen.
Trippstadt: 10.30 Uhr, Prot. Kirche

Konfirmandenunterricht:
Präparanden: Freitag, 01.12.2023, 16.00 Uhr Kirchensälchen Stelzen-
berg
Konfirmanden: Freitag, 01.12.2023, 17.00 Uhr Kirchensälchen Stel-
zenberg
Kirchenchor: probt dienstags ab 19 Uhr im Gemeindehaus Tripp-
stadt
Dienstag, 05.12.2023, 18.00 Uhr: Herzliche Einladung zum Advents-
fenster im Pfarrhof in Trippstadt (Steiggasse 4)
Posaunenchor: probt donnerstags ab 19 Uhr im Gemeindehaus 
Trippstadt
Pfarrerin Höflich ist bis auf Weiteres erreichbar:
Höfflerstr. 18, 67659 Kaiserslautern
Telefon: 0631/75115,
Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Sitzung des Presbyteriums
Donnerstag, 30.11.23 um 19 Uhr in Schopp
Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwoch und Freitag von 9-12 Uhr.
In dieser Zeit ist das Pfarrbüro besetzt. Für Gespräche und Ihre per-
sönlichen Anliegen bin ich – soweit es mir möglich ist – immer da.
Am 1.12.23 ist das Pfarrbüro nicht besetzt.
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, E-Mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter:
www.kirchen-in-kl.de/schopp/
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust.

Das „Café Kirchenkuchen“ macht Pause
Der letzte Termin des Mittwochtreffs „Café Kirchenkuchen“ ist am 
Nikolaustag, 6. Dezember, ab 14 Uhr, in der Pauluskirche Landstuhl-
Atzel. Der Treff der protestantischen Kirchengemeinde am 20.12. 
entfällt. Nach der Weihnachtspause lädt das „Café Kirchenkuchen“ 
wieder am 3. Januar 2024 und anschließend immer am 1. und 3. Mitt-
woch eines Monats zu Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen ein. 
Das Team des Treffs wünscht frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. (bor.)

Adventskonzert in der Pauluskirche 
Landstuhl-Atzel

Die protestantische Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel und die Evan-
gelisch-freikirchliche Gemeinde Landstuhl laden herzlich zu einem 
Adventskonzert am Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr, in die Paulus-
kirche Landstuhl-Atzel ein. Der „Oxygen-Choir“, ein Gospelchor aus 
Charlotte, North Carolina, bringt mit über dreißig Sängerinnen und 
Sängern, sowie Instrumentalisten, weihnachtliche Lieder und Hym-
nen zu Gehör. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten, 
um die Kosten des Chores für seine Reise zu decken.

(bor.
www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Sonntag, 10.12.2023
10:00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent in Vogelbach
14:00 Uhr Adventsfeier in Hauptstuhl. Der Frauenkreis sorgt für 

Kaffee und Kuchen. Herzliche Einladung an alle.
Montag, 11.12.2023
19:00 Uhr Ökumenisches Gebet im Advent mit dem Titel „Ich 

will euch Zukunft und Hoffnung geben“ im katholi-
schen Pfarrheim in Bruchmühlbach

Neue Laufgruppe in Bruchmühlbach mit Doris Stenger:
Machen Sie mit bei unserer neuen Laufgruppe „Wir gehen im 3. 
Gang!“ für Anfänger bis Fortgeschrittene mit und ohne Stöcke. Treff-
punkt ist an der Prot. Kirche in Bruchmühlbach am 29.11. und 13.12. 
jeweils von 9 bis 10:30 Uhr.
Das Protestantische Pfarramt Bruchmühlbach ist zur Zeit nur 
telefonisch oder per Mail erreichbar.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach
Alessa Holighaus - Pfarrerin der Evangelischen Kirche der Pfalz im 
Dekanat Homburg
Eichenhübel 14, 66892 Bruchmühlbach
Tel. 06372-6761, e-mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.
de

Weihnachten mit Franz von Sickingen in 
der Pauluskirche

Im Rahmen des Celebramus-Jahres 2023 findet am Samstag, 09. 
Dezember, 18 Uhr, ein Konzert mit Frau Angelika Schmalbach in 
der Pauluskirche Landstuhl-Atzel statt. Zu Gehör gebracht werden 
Weihnachtslieder aus dem Mittelalter. Frau Schmalbach liest auch 
Geschichten zu Weihnachtsbräuchen aus dieser Zeit. Der Eintritt ist 
frei. Es wird um Spenden gebeten. (bor.)

Protestantische Kirchengemeinde 
Landstuhl-Atzel

Neben den üblichen Gottesdiensten und Veranstaltungen lädt die 
protestantische Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel am Donnerstag, 
7. Dezember, 19 Uhr, zum Gesprächskreis ein. Am 12. Dezember fei-
ert die Gemeinde Frauenweihnacht mit einem Gottesdienst um 18 
Uhr und anschließendem gemütlichen Beisammensein in der Pau-
luskirche. Die Trauergruppe trifft sich am 19.12. im Nebensaal der Kir-
che. Der Mittwochstreff „Café Kirchenkuchen“ öffnet wieder nach der 
Weihnachtspause am 3. Januar, 14 Uhr. (bor.)

Ev. Freikirche – Calvary Chapel 
Kaiserslautern e.V.

Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Gemeindenachmittag am 06.11.2023

Am 6 November trafen sich die Seniorinnen im evangelischen 
Gemeindehaus Landstuhl Stadt. Gemeinsam wurde Geburtstag 
gefeiert. Bei Liedern, Geschichten, Erzählungen und einem Gläs-
chen Sekt, konnte jede Besucherin etwas beitragen. Der Nachmittag 
wurde mit gemütlichem Kaffee trinken und leckerem Kuchen abge-
rundet.

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Donnerstag, 30.11.2023
16-17.30 Uhr: Wir besuchen im Rahmen des Konfirmandenunter-

richtes den Gnaden- und Erlebnishof in Gerhards-
brunn (Ortsstr.1). Termin für beide Gruppen! Der 
Unterricht der Freitagsgruppe entfällt am 1.12.23!

Sonntag, 3.12.23
Gottesdienst zum ersten Advent und zwar um
9.30 Uhr in Gerhardsbrunn und um
10.30 Uhr in Langwieden
Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Kirchenstr.12a
66851 Mittelbrunn
06371/17246

Prot. Kirchengemeinden  
Landstuhl-Stadt und Kindsbach

Donnerstag, 30. November,
15.30 Uhr: Präparandenstunde Kindsbach
Sonntag, 3. Dezember (1. Advent),
9.30 Uhr: Gottesdienst im Gemeindehaus Landstuhl 10.30 

Uhr: Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Montag, 4. Dezember,
14.30 Uhr: Gemeindenachmittag, Gemeindehaus Landstuhl, 

Adventsfeier
Dienstag, 5. Dezember,
16.30 Uhr: Präparanden- und Konfirmandenstunde Landstuhl
Freitag, 8. Dezember,
17.30 Uhr: Advents-Meditation, Gemeindehaus Landstuhl

Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.prot-kirche-landstuhl.de

Prot. Kirchengemeinden 
Bruchmühlbach-Vogelbach-Hauptstuhl

Donnerstag, 30.11.2023
18:00 Uhr Der Frauenkreis Hauptstuhl trifft sich zum Jahresab-

schluss im Gasthaus „Zum Ochsen“
Samstag, 2.12.2023
17:00 Uhr Adventsfeier im Kirchgarten in Bruchmühlbach. Wir 

entzünden die erste Kerze auf dem Adventskranz. Im 
Anschluss gibt es Glühwein, Punsch und Plätzchen. 
Ganz herzliche Einladung dazu.

Sonntag, 3.12.2023
10:00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent in Hauptstuhl
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 Foto: V.i.S.d.P.: Hospizverein für Stadt und Landkreis KL e.V.
Bei diesem Infoabend erzählen haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen von ihrer Arbeit und ihrem vielfältigen und facet-
tenreichen Tätigkeitsfeld. Dabei können Unsicherheiten geklärt und 
Fragen beantwortet werden und die Teilnehmer*innen bekommen 
einen ersten Einblick in die Arbeit.
Der Hospizverein ist sowohl Träger eines ambulanten Kinder- als 
auch eines ambulanten Erwachsenenhospizdienstes. Es besteht 
daher für Interessierte die Möglichkeit, sich an diesem Abend über 
die Besonderheiten beider Bereiche zu informieren.
Ehrenamtliche ergänzen die Arbeit der hauptamtlichen Fachkräfte, 
indem sie schwerstkranken Kindern, Jugendlichen oder Erwachse-
nen sowie deren Angehörigen Zeit, Zuwendung und Begegnung 
schenken. Für diese Aufgabe werden die zukünftigen Ehrenamt-
lichen in einem umfassenden Vorbereitungskurs mit integriertem 
Praktikum geschult.
Eine Anmeldung für den Informationsabend wird unter ehrenamt@
hospiz-kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 / 343775 04 
erbeten.

Energietipp der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Energieverluste durch Zugluft stoppen
(VZ-RLP / 29.11.2023)
• Neue Dichtungsbänder an undichten Fenster- oder Türrahmen 

sorgen mit wenig Kostenaufwand für eine spürbare Energieein-
sparung und beseitigen Zugluft.

• Der Handel bietet dafür eine Vielzahl an selbstklebenden Dich-
tungsbändern aus Schaumstoff an. Besser sind Profildichtungen, 
die zwar etwas teurer, dafür aber haltbarer sind.

• Besonderes Augenmerk gilt hierbei der Bodentreppe zum Dach-
boden. Ist sie nicht gedämmt und undicht, kann hier unbemerkt 
viel Wärme verloren gehen.

• Optimal wäre der Einbau einer neuen, gut gedämmten und dich-
ten Dachbodentreppe.

Energiesparen zu Hause? 20 Prozent weniger Heizenergie und 
Stromverbrauch - mindestens! Wir zeigen, wo die Einsparpoten-
tiale im Haushalt schlummern:
www.verbraucherzentrale-rlp.de/20prozentweniger
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich.

Der Energieberater hat am Mittwoch, den 06.12.23 Sprechstunde: 
Am Vormittag in der Verbraucherberatungsstelle Kaiserslautern in 
der Fackelstraße 22 und am Nachmittag im Referat Umweltschutz, 
Rathaus Nord, Lauterstraße 2. Anmeldung unter: (0631) 92881 
oder 365 1150.

Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr
VZ-RLP

Abschluss im Ehrenamtskurs des Hospizvereins für 
Stadt und Landkreis Kaiserslautern e.V.

Der Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern e.V. hat 13 
interessierte Menschen in einem umfassenden Vorbereitungskurs 
in ehrenamtlicher Hospizbegleitung ausgebildet. Neben der Ver-
mittlung von Fachwissen konnten sie auch erfahren, dass der Hos-
pizverein sowohl Träger eines ambulanten Erwachsenen- als auch 
eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes ist. So hatten 
die Teilnehmenden zu Beginn die Möglichkeit, sich für die Begleitung 
schwerkranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien zu entschei-
den oder für die Sterbebegleitung Erwachsener. Der Hospizverein 
gratuliert allen neuen Ehrenamtlichen zum Abschluss des Vorberei-
tungskurses und freut sich auf die Zusammenarbeit!
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach ehrenamtlicher hospiz-
licher Begleitung plant der Hospizverein im Februar 2024 wieder 
einen Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche in der Kinder-, Jugend- 
und Erwachsenenhospizarbeit.
Nähere Infos zur Erwachsenenhospizarbeit: 0631/ 343 775 04 oder: 
ehrenamt@hospiz-kaiserslautern.de
und zur Kinderhospizarbeit: 0631/ 343 775 03 oder: kinderhospiz@
hospiz-kaiserslautern.de
www.hospiz-kaiserslautern.de

Sonstige Mitteilungen

Weihnachts- und Spielzeugbasar in der 
Beratungsstelle donum vitae Landstuhl

Kurz zu uns: Wir sind eine staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerenkonfliktberatungen und allgemeine Schwangerenbe-
ratungen. Unsere Aufgabe ist es, schwangere Frauen, Partner und 
Familien, während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder auch 
nach Tot- und Fehlgeburten zu begleiten und zu beraten. Ebenfalls 
sind wir zertifiziert, Kinderwunschberatungen durchzuführen und 
unterstützen bei vertraulichen Geburten.
All diese Beratungen sind kostenfrei und absolut anonym. Unsere 
sexualpädagogische Präventionsarbeit umfass Themen wie Liebe, 
Freundschaft, Sexualität und Verhütung. Diese Arbeit wird gezielt 
auf die Angebote in den Schulen und anderen Einrichtungen abge-
stimmt. Bereits in den letzten Jahren hatten Familien die Möglichkeit, 
tolle Geschenke an unserem Weihnachts- und Spielzeugbasar aus-
zusuchen. Da die Resonanz überwältigend war, möchten wir auch 
dieses Jahr der allgemeinen Bevölkerung dieses Angebot zugänglich 
machen. Uns liegt es sehr am Herzen, dass jedes Kind ein Geschenk 
an Weihnachten erhält. Somit laden wir alle Interessierten ab dem 
07.12.2023 bis einschließlich 21.12.2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr in 
unsere Beratungsstelle ein. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang 
über Sachspenden wie z. B. Weihnachtsartikeln und Spielsachen. Hel-
fen Sie uns, unseren Basar noch bunter und reicher zu machen und 
Familien unbürokratisch zu unterstützen.
donum vitae e. V.
Am Feuerwehrturm 6
66849 Landstuhl
Tel.: 06371/696910

Wollen Sie Zeit, Zuwendung und 
Begegnung schenken?

Infoabend „Rund um das hospizliche Ehrenamt“ im 
November 2023

Ehrenamt – ein unverzichtbarer Beitrag in der Hospizarbeit
Informieren Sie sich am Donnerstag, den 30. November 2023 über 
das Ehrenamt im Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern 
e.V..
Von 19:00 – 20:30 Uhr lädt der Hospizverein in seine Räume im Her-
telsbrunnenring 22 in Kaiserslautern zu einem weiteren Informa-
tionsabend zum ehrenamtlichen Engagement in der ambulanten 
Kinder- und Erwachsenenhospizarbeit ein.
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Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bür-
gerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. 
Die persönlichen Gespräche können im Wahlkreisbüro, Schloßstr. 4, 
in Landstuhl stattfinden. Ebenso kann die Sprechstunde telefonisch 
oder auch vor Ort erfolgen. Termine können gerne vorab unter der 
Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-schaeff-
ner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln.
Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden Sie sich gerne 
entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-9548707 (Büro/
Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-klein.info.

Gemeindeschwester Plus

Andrea Rihlmann
Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im Lan-
desprogramm
Gemeindeschwester plus

Telefon: 0631/7105-333
E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Persönlicher Kontakt nach vorheriger telefoni-

scher Absprache.

Sprechstunde mit Angelika Glöckner
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Abschied nehmen

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast;  
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.“ (Lukas 2,29)

NAC H RU F
Das Presbyterium der Protestantischen Kirchengemeinde

Schopp-Linden-Krickenbach trauert um seinen   
ehemaligen Presbyter 

Dr. Jürgen Bohris
Der Verstorbene war von 1985 bis 2002 Queidersbacher Mitglied 

im Presbyterium. Er hat sich durch sein Engagement für die 
Kirchengemeinde große Verdienste und Anerkennung erworben. 

Wir werden ihm ein bleibendes Gedächtnis bewahren.

Schopp, im November 2023

Der kleine Unterschied bei der 
Herzgesundheit

Der kleine Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern spielt 
zwar in vielen Bereichen eine 
immer geringere Rolle, nicht 
aber in der Medizin: So er-
kranken Männer meist deutlich 
früher und häufiger an Herz-
Kreislauf-Krankheiten. Das liegt 
daran, dass die weiblichen Ge-
schlechtshormone einen schüt-
zenden Effekt haben. Dieser 
geht aber leider nach der Me-
nopause verloren. Spätestens 

dann sollten Frauen gut auf ihre 
Herzgesundheit achten – und 
vorbeugen. Experten raten da-
für zu einer gesunden Ernäh-
rung mit viel Obst, Gemüse, 
Nüssen, Fisch und pflanzlichen 
Ölen. Zusätzlich empfiehlt sie 
die Einnahme von Arginin, denn 
die natürliche Aminosäure ist 
die Basis für einen gefäßschüt-
zenden Botenstoff.
djd / p_72259

 Foto: DJD/Telcor Forschung/fizkes - stock.adobe.com

Mehr als Zahnbürste und Zahnseide
Neben Hilfsmitteln wie Zahn-
bürste, Zahnseide oder Inter-
dentalbürste spielt die Wahl der 
Zahncreme bei der Zahnpflege 
eine Rolle - besonders für die 
Trägerinnen und Träger einer 
Zahnspange oder Menschen 
mit Verfärbungen. Wer gern Kaf-
fee, Tee oder ein Glas Rotwein 
genießt, bekommt früher oder 
später verfärbte Zahnbeläge. 
Ohne die sonst bei Raucher-
zahncremes übliche Scheuer-

methode entfernen medizini-
sche Zahncremes auch diese 
Beläge auf effektive und sanfte 
Weise. Sie putzen mit ihrem 
biologisch abbaubarem Natur-
Perl-Systemen auch die schwer 
zugänglichen Zahnflächen 
hinter den Spangenbögen, an 
den Bracketrändern und in den 
Zahnzwischenräumen sauber, 
ohne den Zahnschmelz zu be-
einträchtigen.
djd / p_72824 Pearls & Dents

gesund & fit ✔✚

• Handläufe aller Ar
t

• Haltegriffe

• Rollstuhlrampen

• Geländer

Hauptstr. 43 · 67706 Krickenbach · 06307-9111136 · 0176-70904990
E-Mail: info@handlaufprofis-kl.de · www.handlaufprofis-kl.de

hr Partner
bei barrierefreien
Umbauten

Hauptstr 43 67706 Kri

I
b
U

Nutzen Sie Zuschüsse und Förder-
gelder zur Kostenerstattung

(bereits ab Pflegegrad 1)

An alle gedacht ?  Die Trauerdanksagung hilft Ihnen,
beim Danken niemanden 
zu vergessen. 
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Ihr Medienberater

Tobias Kessel
Tel. 0151 16305401 

t.kessel@wittich-foehren.de

Buchen Sie jetzt Ihre 
Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße!

In dem neuen Weihnachtskatalog 
erwartet Sie eine große Auswahl
an allgemeinen und branchen- 
spezifischen Musteranzeigen. 

Unser neuer Musterkatalog 

„Weihnachten“ ist da!

 

Weihnachtskatalog 2023

Ich
berate Sie 

gerne!

DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392, Fa. TIMI

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

www.wittich.de
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Antoniusmarkt 

Queidersbach

Dieses Jahr findet wieder unser 

Queidersbacher Antoniusmarkt 

auf dem Dorfplatz statt.

Der Markt beginnt am Freitag, den 01.12.2023 

um 18.00 Uhr und am Samstag, den 

02.12.2023 um 16.00 Uhr. 

Für das leibliche Wohl sorgen 

unsere Vereine.
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Die gewünschte Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf 
Ihren PC herunterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amtsblatt-
Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer  ................................................. 0631/369-2224
E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, Oberarnbach
Frau Christine Schad .....................................................Telefon: 06371/805-1823
Herr Robin Ludes ............................................................ Telefon: 06371-805-1822
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Bürgersprechstunde  
der Bezirkspolizei Landstuhl im Rathaus

Die Bürgersprechstunde der Bezirkspolizeibeamten für die Sickingen-
stadt Landstuhl sowie die Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kinds-
bach, Mittelbrunn und Oberarnbach findet im Landstuhler Rathaus im 
1.OG, Zimmer 120
• am 01. Donnerstag im Monat mit PK Robin Ludes von 16:00 Uhr bis 

18:00 Uhr und
• am 03. Donnerstag im Monat mit PKin Christine Schad von 17:00 

Uhr bis 19:00 Uhr statt.

Verbandsgemeindewerke/ 
Stadtwerke Landstuhl

Öffnungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist ab 
22.05.2023 vorübergehend wie folgt geöffnet:

Montags bis Mittwochs nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:, werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke  
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der gesamten Verbands-
gemeinde Landstuhl  ................................................................Tel.: 06371/912250

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) ...............................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Hauptstuhl 
(Pfalzgas) .......................................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden Kinds-
bach und Mittelbrunn ..............................................................Tel.: 06371/912250

Forstamt Kaiserslautern
Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
Zuständig für alle Privatwälder in der Gemarkung Bann, Krickenbach, Lin-
den, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Öffnungszeiten Cubo-Sauna
Ab dem 26.09.2023 ist die Cubo-Sauna wieder geöffnet!
Das Team freut sich auf alle Saunabesucher in der kom-
menden Saison. Geöffnet ist die Sauna wie gewohnt zu 
folgenden Zeiten:
Dienstag-Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr

Freitag und Samstag 10:00 - 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertage 10:00 - 20:00 Uhr
Bitte beachten: Die Saunazeit endet 30 Minuten vor Schließung!!

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten Schul- und Sozialverwaltung
Die Schul- und Sozialverwaltung ist mit Ausnahme der Donners-
tage täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Donnerstags ist 
von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An den anderen Nachmittagen 
besteht jedoch die Möglichkeit Termine nach Vereinbarung wahr-
zunehmen.

Sprechstunden der Verwaltung in den Ortsgemeinden
Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Ab 01.02.2021 nach telefonischer oder online Terminvereinbarung
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über  ................................................Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten  
der Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kaiser-
straße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer Verein-
barung ............................................................................................. Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration  
und Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration des Land-
kreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 16:00 bis 18:00 
Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0159/04094168 oder 
0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytalimakis in der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern, Zimmer 120 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Landstuhl bei 
Herrn Sofronios Spytalimakis unter 0159/04094168.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:
 peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Friedhofsamt: friedhof@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bitten 

wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-2003 
(doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu senden.
Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Verbands-
gemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. 
Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie auf der Start-
seite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. 

Öffnungszeiten - Sprechstunden
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Jetzt kostenlos registrieren 
und Redakteur werden!

→ meinwittich.wittich.de

Unser Herz 

schlägt 

lokal!

Verbandsgemeinde

Landstuhl

Online-Leistungen des Standesamtes 
und des Einwohnermeldeamtes

In den Zuständigkeitsbereichen des Standesamtes sowie des 
Einwohnermeldeamtes der Verbandsgemeinde Landstuhl 
stehen Ihnen einige Online-Leistungen zur Verfügung. 
Nutzen Sie diese gerne und informieren Sie sich einfach und 
bequem online über unsere erweiterten Informationsseiten 
zu den einzelnen Leistung.

Im Bereich des Standesamtes stehen für die Anforderung 
von Urkunden sowie die Voranmeldung der Eheschließung 
online-Verfahren zur Verfügung.

Über die Suchfunktion auf der Startseite unserer Homepage 
unter www.landstuhl.de, die Leistungssuche oder direkt 
über die Informationsseite des Standesamtes können Sie 
nun Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts-, oder Sterbe-
urkunde direkt online anfordern oder die Voranmeldung 
Ihrer Eheschließung vornehmen.

Im Bereich des Einwohnermeldeamtes finden Sie über die 
Suchfunktion auf der Startseite unserer Homepage unter 
www.landstuhl.de sowie über die Leistungssuche Online-
Verfahren für die Beantragung der

• Ausstellung einer einfachen oder erweiterten Meldebe-
scheinigung

• Einrichtung einer Auskunfts- und Übermittlungssperre

bzw. die Übermittlung einer Wohnungsgeberbestätigung.

Stiftung 
„VG Landstuhl hilft“

Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wurde im Jahr 2022 
gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige 
und mildtätige Stiftungszwecke im Gebiet der Verbands-
gemeinde Landstuhl mit ihren Ortsgemeinden Bann, 
Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Linden, Mittelbrunn, 
Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Tripp-
stadt und der Sickingenstadt Landstuhl zu unterstützen, 
insbesondere

• des öffentlichen Gesundheitswesens
• der Jugendhilfe
• der Altenhilfe
• von Kunst und Kultur
• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
• der Bildung und Ausbildung
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• des Wohlfahrtwesens
• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuerschutzes
• des Sports
• der Heimatpflege und Heimatkunde
• mildtätiger Zwecke sowie
• des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten 

gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.

Helfen auch Sie uns, die gemeinnützigen, mildtätigen, sozi-
alen und ehrenamtlichen Einrichtungen und Institutionen 
in unserer Verbandsgemeinde zu unterstützen.
Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wird im Rahmen des Kon-
zeptes der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kaiserslau-
tern“ geführt.
Bitte spenden Sie jetzt online! Jede Spende hilft!

Den QR-Code einfach über die Fotofunk-
tion des Smartphones scannen oder 
alternativ die Startseite www.stifterge-
meinschaft.de aufrufen, über das Suchfeld 
die Stiftung finden und dort spenden.
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Bekanntmachung
Schulzweckverband  

Integrierte Gesamtschule Landstuhl
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweck-
verbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl wurden zu einer Sit-
zung eingeladen auf

Montag, den 04.12.2023, 16:30 Uhr,
im großen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:

Nicht öffentlicher Teil
1. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2022
Öffentlicher Teil
2. Beratung und Schlussbericht des Jahresabschlusses 2022

Landstuhl, den 27.11.2023
gez. Crusius

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Bäder- und Saunaausschusses der Verbandsge-
meinde Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Mittwoch, den 06.12.2023, 17:30 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Anpassung der Eintrittspreise für die CUBO Sauna- und Well-
nessanlage Landstuhl

2 Anpassung der Eintrittspreise für das Warmfreibad Trippstadt
3 Anpassung der Eintrittspreise für das Naturerlebnisbad Land-

stuhl
4 Verschiedenes- Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 27.11.2023
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde 
Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Mittwoch, den 06.12.2023, 18:30 Uhr,
im großen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Landstuhl
2 Preiserhöhung der Mittagsverpflegung in den Grundschulen 

Queidersbach und Trippstadt, sowie der Realschule Plus Quei-
dersbach

3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 27.11.2023
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Vollzug der Wassergesetze in Verbindung mit den 
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzen

Einleitung von nicht behandlungsbedürftigem Niederschlags-
wasser in einen Vorflutgraben zum Fleischackerhochbach 
(Gewässer III. Ordnung), im Rahmen der Erschließung des Neu-
baugebietes Rothenborn II, Landstuhl, Gewanne „Im Rothen-
born unter den Wiesen“
Mit Bescheid vom 09.11.2023, Aktenzeichen: 5.4/KT/55203 
2023/0092/45/022/WEK, hat die Kreisverwaltung Kaiserslautern als 
zuständige Untere Wasserbehörde den Verbandsgemeindewerken 
Landstuhl die gehobene Erlaubnis für die im Betreff genannte Ein-
leitung erteilt.
Gemäß § 108 LWG in Verbindung mit § 74 Abs. 4 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) liegt der Erlaubnisbescheid mit dazugehörigem 
Plansatz 2 Wochen, hier in der Zeit vom
30.11.2023 bis einschließlich 14.12.2023
im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeindewerke Landstuhl, 
Bahnstraße 80, Zimmer 2-01,66849 Landstuhl zu den üblichen 
Dienstzeiten zur Einsicht aus.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Erlaubnisbescheid gegen-
über den nicht bekannten Betroffenen als zugestellt.
Rechtsbehelfe gegen die Erlaubniserteilung können nur von Perso-
nen eingelegt werden, die bereits im förmlichen Verfahren form- und 
fristgerecht Einwendungen erhoben haben.

Landstuhl, den 22.11.2023
Verbandsgemeindewerke Landstuhl

gez. Armbrust
Werkleiter

Bekanntmachung
Schulzweckverband Integrierte  

Gesamtschule Landstuhl
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Schulträge-
rausschusses des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule 
Landstuhl wurden zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen auf 
Dienstag, den 05.12.2023, 17:00 Uhr, im Lichthof der Integrier-
ten Gesamtschule Landstuhl, Gebäude C, Konrad-Adenauer-Str. 10, 
66849 Landstuhl.
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2024 des Schulzweckverbandes Integrierte 

Gesamtschule Landstuhl
2. Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 48 GemO; Teilnahme 

an der Bündelausschreibung Strom 2024-2025
3. Strombeschaffung für die IGS Landstuhl und Sickingen-Sport-

halle
4. Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 

GemHVO
5. Vergabe von Planungsleistungen

Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, Gebäude C+B
6. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2022
7. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

7.1 Anfragen gemäß § 18 Geschäftsordnung (vorsorglich)
7.2 Mitteilung der Verwaltung

Landstuhl, den 27.11.2023
gez. Dr. Degenhardt

Verbandsvorsteher
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Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle

einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters 
(m/w/d)

im Fachbereich Kasse und Vollstreckung
in Vollzeit zu besetzen. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Arbei-
ten:
• Entscheidung über die Einleitung und Durchführung beson-

derer Vollstreckungsmaßnahmen,
• Bearbeitung von Einzelakten zu Insolvenz- und Zwangsvoll-

streckungsverfahren,
• Durchführung der Mahn- und Vollstreckungsläufe, Bearbei-

tung von Rückfragen, Beratungsleistung, Prüfung der Voll-
streckungsaufträge sowie ausgehende Amtshilfeersuchen,

• Vollstreckungsschutz einschließlich Zahlungsvereinbarungen.
Folgende fachlichen und persönlichen Qualifikationen 
erwarten wir:
• abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 

– Fachrichtung Kommunalverwaltung oder Angestelltenlehr-
gang I,

• gute Kenntnisse in den einschlägigen Rechtsgebieten,
• selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie 

ein freundliches und sicheres Auftreten mit gepflegten 
Umgangsformen,

• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Flexibilität,
• sicherer Umgang mit MS-Office, Kenntnisse im Finanzverfah-

ren „KIS“ der Firma Orgasoft sind vorteilhaft.

Die Eingruppierung erfolgt bis zur Entgeltgruppe 8 TVöD.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert 
und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu besetzende Stelle 
zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Bewerbungsschreiben bis spätes-
tens 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisa-
tion,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-Mail an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 15.11.2023
In Vertretung

Gez. Nicole Meier
Beigeordnete

Rathaus  
am 11. Dezember 2023 geschlossen

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Landstuhl, die Tourist-

Information, die Verbandsgemeindewerke sowie alle weiteren 

Außenstellen der Verbandsgemeinde Landstuhl sind am 11. 

Dezember 2023 ab 12:00 Uhr aufgrund einer internen Veranstal-

tung geschlossen.

Bekanntmachung aus der Sitzung 
des Hauptausschusses der 

Verbandsgemeinde am 22.11.2023
Öffentlicher Teil
• Der Hauptausschuss hat der Fa. W. Schmitt Feuerwehrtechnik aus 

Neuwied den Auftrag zur Lieferung der feuerwehrtechnischen 
Beladung für die Drehleiter DLK 23/12 der Wehreinheit Landstuhl 
zum angebotenen Preis von 27.879,09 € erteilt.

• Der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeugs für den Bau-
hofstandort Kindsbach in Höhe von 38.000 € von der Fa. Auto 
Dechent aus Krickenbach wird zugestimmt.

Kommunal- und Europawahlen 2024
Information zur Ausgabe von Wahlvordrucken 

durch die örtlichen Wahlleitungen
Das Kommunalwahlgesetz (KWG) gestattet in seinem § 15 Abs. 1 
sowohl Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (GG) 
als auch mitgliedschaftlichen bzw. nicht mitgliedschaftlichen 
Wählergruppen, Wahlvorschläge für Kommunalwahlen einzurei-
chen.
Die Ausgabe der Formulare und Vordrucke erfolgt durch die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Landstuhl oder die zuständigen ört-
lichen Wahlleiterinnen und Wahlleiter.
Sie finden alle wichtigen Formulare und Vordrucke auch auf 
der Homepage der Verbandsgemeinde Landstuhl unter www.
landstuhl.de in der Rubrik „Aktuelles“.
Weitere grundsätzliche Informationen für Parteien und Wähler-
gruppen finden Sie auch unter:
www.wahlen.rlp.de/kommunalwahlen/fuer-parteien-und-waeh-
lergruppen

Bürgersprechstunde zum 
Glasfaserausbau

Der Landkreis Kaiserslautern macht große Schritte in Richtung 
digitaler Zukunft: in vielen Ortschaften wird bereits der flächen-
deckende Glasfaserausbau durch den Baupartner von Deutsche 
Glasfaser vorangetrieben.
Leider ist der Servicepunkt in Landstuhl geschlossen, aber für 
Bürgerinnen und Bürger, die noch eine persönliche Sprechstunde 
zum Thema Glasfaserausbau und den Hausanschlüssen wün-
schen, gibt es

vorerst wöchentlich jeden Dienstag von 11:00-12:30 Uhr in 
der Verbandsgemeinde Landstuhl (Kaiserstraße 49, 66849 
Landstuhl) und jeden Donnerstag ab dem 12.10.2023 im 

Büro des Ortsbürgermeisters Herr Geib in Stelzenberg (Kai-
serslauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg) von 14:00-15:00 

Uhr eine Bürgersprechstunde mit dem Bauleiter Torsten 
Schöning von Deutsche Glasfaser.

Dort können sich Kunden von Deutsche Glasfaser oder Interes-
sierte über die Baumaßnahmen informieren oder über persönli-
che Bauthemen sprechen. Herr Schöning ist außerdem per E-Mail 
unter t.schoening@extern.deutsche-glasfaser.de erreichbar für 
Terminvereinbarungen.
Auch während der Bauphase können interessierte Bürgerinnen 
und Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. 
Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren 
Produkte erhalten Sie telefonisch unter 02861 - 890 600 oder 
online unter www.deutsche-glasfaser.de. Fragen zum Bau beant-
wortet zudem die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline 
unter 02861 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 
20 Uhr.
Pressekontakt
Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH
Jayne Severien
BVM Koordinatorin Marketing & Kommunikation
j.severien@deutsche-glasfaser.de
Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist der führende 
Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Als 
Pionier und Schrittmacher der Branche plant, baut und betreibt 
Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Pri-
vathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Sie 
strebt als Digital-Versorger der Regionen den flächendeckenden 
Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen 
Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und 
Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser der Technologieführer für 
einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unter-
nehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deut-
schen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren 
EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolu-
men von sieben Milliarden Euro. www.deutsche-glasfaser.de
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Insgesamt wurden fünf Trassenvarianten zur Radverkehrsführung 
untersucht. Nach erfolgter Variantenbewertung wurde eine Vorzugs-
trasse in dem rund 15,8 Kilometer langen Abschnitt ermittelt.
„Ziel der Pendlerradroute Kaiserlautern – Landstuhl ist es, in dem Kor-
ridor zwischen Hauptbahnhof Kaiserslautern, Kindsbach und dem 
Bahnhof Landstuhl eine für den Alltags- und Pendlerverkehr durch-
gängige und möglichst direkt geführte Radverkehrsverbindung zu 
entwickeln und dabei wichtige Radverkehrsziele und Arbeitsplatz-
schwerpunkte zu erschließen“, erläuterte Becht. Dabei spiele die Inte-
gration in das bestehende Radwegenetz eine zentrale Rolle.
Die Machbarkeitsstudie ist ein gemeinsames Projekt von Land, LBM, 
VG Landstuhl, Stadt Kaiserslautern, Planungsgemeinschaft Westpfalz 
und Zukunftsregion Westpfalz. Das Land hat, wie bei allen Machbar-
keitsstudien für die Pendlerradrouten im Land, 80 Prozent der Kosten 
übernommen. (Beim Pilotprojekt Mainz-Bingen 100 Prozent der Kos-
ten). Das entspricht im Fall der MBS zur PRR KL-Landstuhl rund 40.000 
Euro. Die Machbarkeitsstudie wird nun in den kommunalen Gremien 
beraten. Auch eine Befahrung der Route per Fahrrad wird stattfin-
den. Nur mit der Unterstützung der Kommunen als Vorhabenträger 
einzelner Radwegeabschnitte können die Planungen der gesamten 
Pendlerradroute bis zur Baureife geführt werden.
Mit der Fertigstellung der MBS für die Pendlerradroute Kaiserslau-
tern-Landstuhl liegen nun für fast alle Pendlerradrouten in Rhein-
land-Pfalz fertige Machbarkeitsstudien vor. Die Studien für die 
Strecke rund um Koblenz, Boppard bis zur Landesgrenze NRW sind 
in Arbeit.

Tourist-Information

Tourist-Info VG Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr.: 09.00 - 12.00 Uhr und  13.00 - 16.00 Uhr

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.facebook.com/mountainbikepark/
www.instagram.com/mtbparkpfaelzerwald/
Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr.
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr

Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer Wehreinheiten

Die Übungen unserer 
Wehreinheiten finden  

wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach

Machbarkeitsstudie für Pendlerradroute 
Kaiserslautern-Landstuhl fertiggestellt

Verkehrsstaatssekretär Andy Becht hat die fertig gestellte Mach-
barkeitsstudie (MBS) zur Pendlerradroute Kaiserslautern-Landstuhl 
überreicht. Damit ist eine geeignete Linienführung für die knapp 16 
Kilometer lange Pendlerradroute gefunden.
„Die fertig gestellte Machbarkeitsstudie ist ein bedeutender Schritt 
auf dem Weg zur Realisierung der Pendlerradroute zwischen Kaisers-
lautern und Landstuhl. Sie legt den Grundstein für ein modernes und 
vielfältiges Mobilitätsangebot in der Region. Mit unseren Pendlerra-
drouten wollen wir attraktive Radschnellverbindungen schaffen und 
den Alltagsradverkehr fördern“, sagte Verkehrsstaatssekretär Andy 
Becht bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie in Landstuhl.
Auch Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt, der gemeinsam mit Land-
rat Ralf Leßmeister, Stadtbürgermeister Ralf Hersina und Kindsbachs 
1. Ortsbeigeordneter Dagmar Lang-Wenzel die betroffenen Kommu-
nen in der Verbandsgemeinde Landstuhl vertrat, ist zuversichtlich, 
dass das Projekt zügig angegangen wird. Es ist, so der Bürgermeister, 
eine ideale Ergänzung zur aktuellen Radwegekonzeption der Ver-
bandsgemeinde.
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Landstuhl
Mo.:
02.01./06.02./
06.03./
03.04./05.06./03.07./
07.08./04.09.
/02.10./
06.11./04.12.
Landstuhl Stadt,
Neuer Markt,
Von-Richthofen-
Straße
15.30 - 17.30 Uhr
Di.:
03.01./07.02./
07.03./
04.04./02.05./06.06./
04.07./08.08./05.09./
07.11./05.12.
Landstuhl Atzel, 
Sonnenstraße
9.05 - 11.05 Uhr
Sa.:
11.02./06.05./
12.08./11.11.
Landstuhl Stadt, 
Neuer Markt,
Von-Richthofen-
Straße
10.30 - 12.00 Uhr

Mittelbrunn
Mo.:
02.01./06.02./
06.03./
03.04./05.06./
03.07./
07.08./04.09./
02.10./
06.11./04.12.
Gemeindeplatz, 
Kirchenstraße
11.15 - 11.45 Uhr

Oberarnbach
Mo.:
02.01./06.02./06.03./
03.04./05.06./03.07./
07.08./04.09./02.10./
06.11./04.12.
Dorfplatz
12.05 - 12.35 Uhr

Krickenbach
Mi.:
04.01./08.02./08.03./
05.04./03.05./07.06./
05.07./09.08./06.09./
04.10./08.11./06.12.
Dorfplatz, 
Dorfwiesen 1
12:00 - 12.45 Uhr

Linden
Mi.:
04.01./08.02./
08.03./
05.04./03.05./
07.06./
05.07./09.08./
06.09./
04.10./08.11./
06.12.
Turnhalle 
Flürchenstraße
10.05 - 11.25 Uhr

Queidersbach
Di.:
03.01./07.02./07.03./
04.04./02.05./06.06./
04.07./08.08./05.09./
07.11./05.12.
Am Gasthaus Felsen-
kopf Zum Winterberg 
12
15.30 - 17.30 Uhr
Sa.:
11.02./06.05./
12.08./11.11.
Zum Winterberg 12
14.00 – 15.00 Uhr

Schopp
Mi.:
04.01./08.02./
08.03./
05.04./03.05./07.06./
05.07./09.08./06.09./
04.10./08.11./06.12.
Parkplatz 
am Rathaus, 
Hauptstraße
13.35 - 14.35 Uhr
Sa.:
11.02./06.05./
12.08./11.11.
Rathaus
12.30 - 13.30 Uhr

Stelzenberg
Mi.:
04.01./08.02./
08.03./
05.04./03.05./
07.06./
05.07./09.08./
06.09./
04.10./08.11./
06.12.
Parkplatz 
am Bürgerhaus
14.55 - 15.55 Uhr

Trippstadt
Mi.:
04.01./08.02./08.03./
05.04./03.05./07.06./
05.07./09.08./06.09./
04.10./08.11./06.12.
Steiggasse, Parkplatz 
gegenüber Karlstalhalle
16.15 - 17.30 Uhr

Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 
Feuerwache Krickenbach

Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, 
Feuerwache Landstuhl

Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, 
Feuerwache Linden

Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 
Feuerwache Mittelbrunn

Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 
Feuerwache Oberarnbach

Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 
Feuerwache Queidersbach

Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 
Feuerwache Schopp

Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 
Feuerwache Stelzenberg

Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, 
Feuerwache Trippstadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, 

Feuerwache Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, F

euerwache Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Trippstadt Jeden Montag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Landstuhl Jeden Freitag 18:00-19:00 Uhr Feuerwache 

Landstuhl
Schopp Jeden Dienstag 16:30 – 17:30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Stelzenberg Jeden zweiten 

Montag
17:00 -18:00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Bürger und ihre Umwelt

Umweltmobil-Termine 2023
Bann
Mo.:
02.01./06.02./06.03./
03.04./05.06./03.07./
07.08./04.09./02.10./
06.11./04.12.
Marktplatz, Bruch-
straße
13.25 - 15.10 Uhr

Hauptstuhl
Di.:
03.01./07.02.
/07.03./
04.04./02.05./
06.06./
04.07./08.08./
05.09./
07.11./05.12.
Kerweplatz, 
Kaiserstraße
11.25 - 12.40 Uhr

Kindsbach
Di.:
03.01./07.02./07.03./
04.04./02.05./06.06./
04.07./08.08./05.09./
07.11./05.12.
Hirtenpfad 27
13.30 - 15.00 Uhr

Öffnungszeiten der Grünabfallsammelstellen (GAS) ab November 2023
Bann
Im Dezember geschlossen
Oberarnbach
ganzjährig
Mittelbrunn
ganzjährig
Landstuhl
Im Dezember geschlossen
Hauptstuhl

Im Dezember geschlossen
Kindsbach
Im Dezember geschlossen
Schopp
ganzjährig
Trippstadt
Samstag, 10.00 bis 14.00 Uhr
Queidersbach/Linden/ Krickenbach
Samstag, 10.30 bis 15.00 Uhr
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der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

3.516.770,00 3.516.770,00

der Jahresüberschuss 2.770,00 2.770,00
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentli-
chen Ein- und Auszah-
lungen

587.340,00 587.340,00

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

198.450,00 198.450,00

die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

243.000,00 243.000,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeiten

- 44.550,00 - 44.550,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit

- 542.790,00 - 542.790,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu fest-
gesetzt für
zinslose Kredite auf von bisher 0,00 € auf 0,00 €
verzinste Kredite auf von bisher 36.550,00 € auf 36.550,00 €
zusammen auf von bisher 36.550,00 € auf 36.550,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können, 
bleibt unverändert auf                                                    0,00 € festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, bleibt unverändert auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
 gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf 3.000.000,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf 
 465 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf  465 v.H.

2. Gewerbesteuer auf  400 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf  48,00 €

für den zweiten Hund auf  60,00 €
für jeden weiteren Hund auf 72,00 €
für gefährliche Hunde auf  252,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
30.08.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 
beträgt 3.088.247,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenka-
pitals zum 31.12.2022 beträgt 2.778.627,00 Euro und zum 31.12.2023 
2.781.397,00 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 10.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Bann, 21. November 2023
gez. Mees

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der in § 4 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzter Höchst-
betrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in 

Müllabfuhrtermine für die  
49. Kalenderwoche 2023

Abfuhrtermine
vom 29.11.2023 bis 06.12.2023

Datum Bezirk Mülltyp
29.11.2023 Trippstadt Bioabfall, Papiermüll

Wilsteinerhof Bioabfall, Papiermüll
30.11.2023 Bann Restmüll, Gelber Sack

Breitenau, Maudensteig Restmüll, Gelber Sack
Krickenbach Restmüll, Gelber Sack
Linden Restmüll, Gelber Sack
Neuhöfertal, Meisertal Restmüll, Gelber Sack
Queidersbach Restmüll, Gelber Sack
Schopp Restmüll, Gelber Sack
Stelzenberg Restmüll, Gelber Sack

01.12.2023 Hauptstuhl, Forsthaus Neubau Bioabfall, Papiermüll
04.12.2023 Mittelbrunn,

Mittelbrunner Mühle,
Mühlbergerhof, Weiherhof

Bioabfall

Oberarnbach,
Weiherberghof, Wiesenhof

Bioabfall

05.12.2023 Kindsbach Bioabfall, Papiermüll
Landstuhl Stadt Bezirk 1 Bioabfall
Landstuhl Stadt Bezirk 2 Bioabfall, Papiermüll
Landstuhl-Atzel,
Bildschacherhof,
Forsthaus Breitenwald

Bioabfall, Papiermüll

Landstuhl-Melkerei,
Forsthaus Kahlenberg,
Burg Nanstein

Bioabfall

06.12.2023 Trippstadt Restmüll, Gelber Sack
Wilsteinerhof Restmüll, Gelber Sack

Bann
Ortsbürgermeister Stephan Mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr
Terminvereinbarung unter
Tel. 06371/2475 (Gemeindehaus) oder 06371/15956
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Öffentliche Bekanntmachungen

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Ortsgemeinde Bann für das 

Haushaltsjahr 2023
Der Gemeinderat hat am 30.10.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
verwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 14.11.2023 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber 
bisher

verändert 
um

nunmehr fest-
gesetzt auf

€ € €
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der 
Erträge

3.519.540,00 3.519.540,00
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Nach der Aussendung um 10.00 Uhr machen sie sich nach dem Motto 
„ Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und Weltweit“ auf den 
Weg, um eine Spende für notleidende Kinder zu erbitten.
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, sich an 
dieser Aktion zu beteiligen.
Unser erstes Treffen ist am Mittwoch, 6. Dezember um 16.30 Uhr im 
Pfarrheim.
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an mich wenden (Birgit Schup-
pert 06371 14217) Wir freuen uns auf euch.

Höhe von 3.000.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO 
staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbind-
lich zu beachten.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme von Don-
nerstag, 30.11.2023 bis einschließlich Freitag, 08.12.2023 während 
den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 
14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffent-
lich aus.
Außerdem steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 
im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 21. November 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Die Sternsinger sind wieder unterwegs

Liebe Bännjer,
wir freuen uns alle, dass am 6. Januar 2024 die Sternsinger nach alter 
Tradition wieder von Haus zu Haus ziehen, um den Segen aus der 
Krippe in unsere Familien zu bringen.
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Adventsfenster in Bann 

Nachdem im letzten Jahr (zum ersten Mal nach Corona) regen 
Zuspruch fand findet sie auch in der diesjährigen Adventszeit wieder statt.  
Organisiert wird sie vom Bännjer Jugendtreff unter der Leitung von Gabi Denzer.  
Ab dem 1. Dezember trifft man sich immer um 18 Uhr (sofern nichts anderes angegeben ist) an schön 
dekorierten Fenstern im Ort, um zusammen die Adventszeit zu begehen. Reihum wird auch wieder 
eine Spendenbox aufgestellt deren Erlös einem sozialen Zweck zugute kommt! 
Bitte bringen Sie eine Tasse für heiße Getränke mit. 

Freitag, 1. Dezember:  Fam. Andreas Denzer, Kirchwiesstraße 31 

Samstag, 2. Dezember: Heimat- & Enzianfreunde  

Sonntag, 3. Dezember: 
 

Musical Kinderchor, St. Valentinuskirche Bann 

Montag, 4. Dezember: Fam. Sedlmeier u. Fam. Haury, Eckstraße 5 

Dienstag, 5. Dezember: Fam. Stephan Lutz, Am Ameisenhübel 3 

Mittwoch, 6. Dezember: Der Nikolaus fährt mit der Kutsche durch Bann 

Donnerstag, 7. Dezember:  

Freitag, 8. Dezember: Fam. Marco Becker, Birkenstraße 26 

Samstag, 9. Dezember: Fam. Martina Hellendahl, Hauptstraße 23b 

Sonntag, 10. Dezember: 
 

Nikolaus am Steigerhof,  

Montag, 11. Dezember: Schützenverein Bann, Schützenhaus 

Dienstag, 12. Dezember: Kein Adventsfenster 

Mittwoch, 13. Dezember:   

Donnerstag, 14. Dezember: Förderverein Kita Bann, Jugendheimstraße 5 

Freitag, 15. Dezember: Fam. Regina Roschel u. Fam. Richard Roschel, Am Hasenhübel 1 

Samstag, 16. Dezember: Weihnachtsmarkt in Bann, Vorplatz Haus der Vereine 

Sonntag, 17. Dezember: 
 

Weihnachtsmarkt in Bann, Vorplatz Haus der Vereine 

Montag, 18. Dezember: Jugendtreff Bann, Jugendtreff Kirchenstraße 4 

Dienstag, 19. Dezember: Fam. Andreas Becker, Kettelerstraße 23 

Mittwoch, 20. Dezember: Trudi Müller, Am Kahlenberg 28 

Donnerstag, 21. Dezember: Fam. Thomas Kern, Hauptstraße 1 

Freitag, 22. Dezember: Fam. Thomas Reis, Hauptstraße 65 

  

Herzlichen Dank an die Organisatorin und an alle Gastgeber dieser wunderschönen Aktion. 
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§ 3 Ermittlungsgebiete
(1) Sämtliche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen des Gemein-
degebietes bilden als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermitt-
lungsgebiet
(Anlage 1)
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungsein-
heit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsauf-
wendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5 Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 30 %.

§ 6 Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollge-
schosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne 
der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das 
Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante Grund-
stücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als 
Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. ent-
sprechend anzuwenden.
2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flä-
che von dieser bis zu einer Tiefe von 50 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, 
mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang 
verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der 
Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe 
von 50 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung 
darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) 
und b) unberücksichtigt.
d) Sind die jenseits nach a) und b) angeordneten Tiefenbegren-
zungslinien liegenden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungs-
bebauung baulich oder in ähnlicher Weise selbstständig nutzbar 
(Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer 
Tiefe von 100 m zugrunde gelegt.
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbststän-
dig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, indus-
trielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung 
liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach 
a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der nach a) und b) angeordneten Tie-
fenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder 
ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten 
oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegenden
Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grund-
stücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 ange-
ordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.
(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte 
zulässige Zahl der Vollgeschosse zu Grunde gelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Voll-
geschosse, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist eine Baumas-
senzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anla-
gen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, 
so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan 
keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der 
Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe 
ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle 
Zahlen auf- oder abgerundet.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister Gerald Frank Bosch
Sprechstunde nur nach Vereinbarung, 
Tel. 0171/2029305

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen für 

den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung 

wiederkehrende Beiträge der 
Ortsgemeinde Hauptstuhl) vom 

20.11.2023
Der Gemeinderat Hauptstuhl beschließt aufgrund des § 24 der 
Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
§ 3 Ermittlungsgebiete
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
§ 5 Gemeindeanteil
§ 6 Beitragsmaßstab
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner
§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
§ 14 Öffentliche Last
§ 15 In-Kraft-Treten

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Ortsgemeinde Hauptstuhl erhebt wiederkehrende Beiträge 
für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den 
Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, 
die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbes-
serung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz 
oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 
Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden 
Zustand,
2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig 
gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,
3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Ver-
kehrsanlage,
4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, 
der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des 
Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit 
einer Anlage.
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstel-
lung von
Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) bei-
tragsfähig sind.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostener-
stattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für öffentliche Straßen, Wege und 
Plätze, sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen, sowie für 
selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und
Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme 
des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.
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§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf 
werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Der wiederkeh-
rende Beitrag und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der 
beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungs-
grundlagen nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grund-
stück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festge-
stellt werden.

§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und bei-
tragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage
b) 15 Jahren bei alleiniger Herstellung der Fahrbahn
c) 10 Jahren bei alleiniger Herstellung des Gehweges
d) 5 Jahren bei alleiniger Herstellung der Beleuchtung bzw. durchge-
führten Veranlagungen für den Grunderwerb, Straßenoberflächen-
entwässerungskosten oder andere Teilanlagen.
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) 
gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der 
Verbesserung von Verkehrsanlagen.
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, 
so findet eine Addition der unter den Buchstaben a) bis d) aufgeführ-
ten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte 
höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt zu dem Zeitpunkt in dem die sach-
lichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem 
BauGB bzw. Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Ver-
trägen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 
6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die 
Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die Prüfung der 
Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Ver-
kehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet zu Ausgleichsbeiträgen herangezogen werden bzw. worden 
sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer 
anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – 2 Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – 4 Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – 6 Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – 8 Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sach-
lichen Ausgleichsbeitragspflichten.

§ 14 Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last 
auf dem Grundstück.

§ 15 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge „Ausbaubeiträge Einzelabrechnung“ zum 01.01.2023 außer 
Kraft.
Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen ent-
standen sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten inso-
weit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Hauptstuhl, den 21. November 2023
gez. Gerald Frank Bosch

Ortsbürgermeister

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits 
bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl 
höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich ver-
wirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von 
zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, 
gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen 
Nutzung dienen, entsprechend.
4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststell-
bar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 
anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und abzu-
runden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäu-
demitte zu messen.
5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten 
tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, 
Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsäch-
liche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens 
jedoch ein Vollgeschoss.
6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet 
werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit 
keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder 
Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 
34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen 
die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält.
8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl 
der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.
9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedli-
cher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei 
der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.
4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete 
Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für aus-
schließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte) Grundstücke in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung ver-
schonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder 
mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit 
erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grund-
stücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneidenden 
Grundstücksteile.

§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9 Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsge-
meinde Hauptstuhl Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge 
erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die 
abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter 
des Grundstückes ist.
Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Summ Summ Summ
Die Sonnengruppe der Kita Hauptstuhl besuchte 

Herrn Ecker und seine Honigbienen
Schon im September besuchte die Sonnengruppe der Kita Haupt-
stuhl Herrn Ecker in seinem Bienengarten. In diesem Garten stehen 
über 30 Apfelbäume, viele schwarze Johannisbeersträucher und 
andere Blühpflanzen, an denen sich die Bienen bedienen dürfen. Herr 
Ecker, der schon seit 45 Jahren zusammen mit seinen Bienenvölkern 
„Honig macht“, zeigte den Kindern nicht nur die 20 Bienenstöcke, 
sondern erklärte den Kindern anhand eines Schaukastens auch den 
Unterschied zwischen den Brut- und den Honigwaben. Spannend 
zu beobachten war, wie die Bienen eine räuberische Wespe atta-
ckierten und diese dann gemeinschaftlich an den Rand des Schau-
kastens transportierten, in dem Versuch diese daraus zu entfernen. 
Danach führte Herr Ecker vor, wie er mit einem speziellen Werkzeug, 
dem „Wachs-Abdeckeler“, die Waben von dem Wachs befreit, damit 
man so an den leckeren Honig gelangt. Jedes Kind durfte mit dem 
Finger in den frischen Honig tupfen und diesen probieren – lecker! 
Und klebrig J. Die Kinder hatten sich vorab in der Kita mit dem Leben 
der Bienen beschäftigt und hatten auch viele Fragen an Herrn Ecker, 
der diese geduldig beantwortete. Zum Abschluss bekamen alle eine 
kleine Geschenktüte mit auf den Heimweg mit einem Apfel, Original 
Ecker Honig und einem leckeren Honig Lolli.
Journalistisch begleitet wurde, im Auftrag von Herrn Ecker, die Aktion 
von Herrn Christian Ehrlich, der uns freundlicherweise nachträglich 
seine tollen Bilder zur Verfügung stellte.
Wir bedanken uns bei Herrn Ecker und werden sehr gerne sein Ange-
bot, ihn und seine Honigbienen im Frühjahr wieder zu besuchen, in 
Anspruch nehmen!

Bekanntmachung aus der Sitzung 
des Gemeinderates Hauptstuhl am 

20.11.2023
Der Gemeinderat Hauptstuhl hat in seiner Sitzung am 20.11.2023 fol-
gende Beschlüsse gefasst:
Öffentlicher Teil
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Haupt-
stuhl
Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung.
Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das Gebiet der 
Verbandsgemeinde Landstuhl – Aufgabenübertragung nach § 
67 GemO
Die Ortsgemeinde Hauptstuhl stimmt der Übertragung der Aufgabe 
„Kommunale Wärmeplanung“ durch die Verbandsgemeinde nach § 
67 Abs. 5 GemO zu.
Wiederkehrende Beiträge, Beschluss der Satzung
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl setzt die Ausbaubei-
tragssatzung (Einzelabrechnung) rückwirkend zum 01.01.2023 außer 
Kraft.
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl beschließt die Aus-
baubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge rückwirkend zum 
01.01.2023 in Kraft zu setzen.
Kita: Nachträgliche Installation eines außenliegenden Sonnen-
schutzes im Bereich des Schlafraumes

Anlage 2
Begründung der Festlegung der Abrechnungseinheiten der 
Gemeinde Hauptstuhl gemäß § 10a Abs. 1 S. 9 KAG in Verbindung 
mit § 3 Abs. 1 der Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Bei-
trägen für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen in der Gemeinde 
Hauptstuhl (Ausbaubeitragssatzung Wiederkehrender Beitrag).
Festlegung der Abrechnungseinheit (AE). Das Gemeindegebiet von 
Hauptstuhl wird in 1 Abrechnungseinheit (Ortslage) eingeteilt:
Das Gebiet der Ortsgemeinde Hauptstuhl wird abgegrenzt durch 
Außenbereichsflächen. Im Norden grenzt die Ortsgemeinde Haupt-
stuhl an die Gemeinde Hütschenhausen, im Nordosten an die Stadt 
Ramstein-Miesenbach, im Süden an die Gemeinde Langwieden, 
im Osten an die Stadt Landstuhl und im Westen an die Gemeinde 
Bruchmühlbach-Miesau. Die Gemeinde Hauptstuhl bildet eine 
selbständige, organische Siedlungsstruktur. Über das vorhandene 
Straßennetz können alle örtlichen Einrichtungen wie Bürgerhaus, 
Kindergarten, Grundschule etc. erreicht werden. Zwar führt durch 
Hauptstuhl die Bahnlinie, jedoch ist der südliche Teil der Gemeinde 
mit der Bahnunterführung für Fußgänger, sowie mit der 433 m lan-
gen Kreisstraße (K3) für Autofahrer und Radfahrer zum nördlichen 
Teil verbunden. Die für die Ausnutzbarkeit der Grundstücke maß-
geblichen Bebauungspläne setzen im Schwerpunkt eine Bebauung 
von überwiegend zwei Vollgeschossen sowohl im südlichen als auch 
im nördlichen Teil fest, so dass eine unzulässige Umverteilung des 
umlagefähigen Ausbauaufwandes nicht zu verzeichnen ist. Für die 
Bildung 1 Abrechnungseinheit spricht weiterhin, dass der Landes-
gesetzgeber die Bildung einer einzigen öffentlichen Einrichtung der 
Anbaustraßen im gesamten Gemeindegebiet (vgl. Landtagsdruck-
sache 15/318, S. 7) realitätsgerecht am typischen Fall einer kleinen 
Gemeinde orientiert haben dürfte (vgl. hierzu BVerfG, Beschluss vom 
25. Juni 2014, a. a. O., Rn. 50, 64). Denn in Rheinland-Pfalz verfügen 
ca. 70 von hundert Gemeinden über weniger als 1.000 Einwohner 
und ungefähr 90 v. H. der Gemeinden über nicht mehr als 3.000 Ein-
wohner (vgl. Statistisches Jahrbuch RP, 2013, S. 36). Daraus lässt sich 
zwar nicht ableiten, nur in kleinen Gemeinden mit allenfalls 3.000 
Einwohnern komme die Bildung einer einzigen öffentlichen Einrich-
tung der Anbaustraßen im gesamten Gemeindegebiet und damit 
ein Verzicht auf die Aufteilung in mehrere Abrechnungseinheiten 
in Betracht. Einen Orientierungswert stellt die Einwohnerzahl von 
3.000 allerdings durchaus dar, wenn auch die örtlichen Gegebenhei-
ten maßgebend sind. Aus den genannten Ausführungen wird für die 
Gemeinde Hauptstuhl 1 einheitliche öffentliche Abrechnungseinheit 
„Ortslage“ gebildet.
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwal-
tung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abrufbar.

Landstuhl, den 27.11.2023
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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€ € €
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der 
Erträge

1.998.210,00 1.998.210,00

der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

1.900.170,00 1.900.170,00

der Jahresüberschuss 98.040,00 98.040,00
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentli-
chen Ein- und Auszah-
lungen

63.220,00 63.220,00

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

140.550,00 140.550,00

die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

399.400,00 399.400,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeiten

- 258.850,00 - 258.850,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen
aus Finanzierungstätig-
keit

195.630,00 195.630,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu fest-
gesetzt für
zinslose Kredite auf von bisher 0,00 € auf 0,00 €
verzinste Kredite auf von bisher 258.850,00 € auf 258.850,00 €
zusammen auf von bisher 258.850,00 € auf 258.850,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert auf 0,00 
€ festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, bleibt unverändert auf 0,00 € festgesetzt.
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-

kasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf  2.000.000,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe auf 500 v.H.

b) Grundsteuer B für Grundstücke auf 514 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 414 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf 48,00 €
für den zweiten Hund auf   96,00 €
für jeden weiteren Hund auf   144,00 €
für den ersten gefährlichen Hund auf   300,00 €
für den jeden weiteren gefährlichen Hund auf   480,00 €
Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
23.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 
1.399.340,04 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2022 beträgt 1.331.390,04 € und zum 31.12.2023 1.429.430,04 
€.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 10.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Krickenbach, 21.11.2023
gez. Vatter

Ortsbürgermeister
Hinweis:

Der Gemeinderat beschließt den Zuschlag an den wirtschaftlichsten 
Bieter, die Fa. Elland Weinmann GmbH, mit einer Auftragssumme in 
Höhe von 6.414,22 € / brutto zu erteilen.
Bauvoranfrage: Nutzungsänderung eines Einfamilienwohnhau-
ses in ein Gebäude mit Büroräumen, Kaiserstraße
Der Gemeinderat stellt das Einvernehmen her.
Nichtöffentlicher Teil
Stundungsantrag Friedhofsgebühren
Der Gemeinderat stimmt der Stundung zu.
Die Dauer der Stundung beträgt 6 Monate.

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut Böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Jugendtreff
Der Kindsbacher Kinder-und Jugendtreff der Ortsgemeinde öff-
net wie folgt seine Türen.
Zunächst werden zwei Termine angeboten:
Veranstaltung Tag Uhrzeit
Kidstreff für Kinder
im Grundschulalter

Donnerstag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mädchentreff für Mädchen
ab der 5. Klasse

Donnerstag 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen.

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18:00 Uhr – 18:30 Uhr
Tel. 06307/993666
E-Mail: info@krickenbach.de
www.krickenbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der 
Ortsgemeinde Krickenbach für das 

Haushaltsjahr 2023
Der Gemeinderat hat am 02.11.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
verwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 14.11.2023 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber 
bisher

verändert
um

nunmehr fest-
gesetzt auf
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Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Museum der Sickingenstadt Landstuhl

Öffnungszeiten
Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten. Ab April 
sind alle Interessenten eingeladen, an einer monatlich 

stattfindenden Museums- und Altstadtführung teilzunehmen. 
Diese wird grundsätzlich im Amtsblatt angekündigt.
Informationen zu den Führungen finden Sie unter www.heimat-
freunde.Landstuhl.
Für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind Führungen nach 
Absprache auch gesondert buchbar. Buchungen bitte direkt bei 
Herrn Zimmer: gerne per Mail an Frank.Zimmer@landstuhl.de 
oder telefonisch unter 0176-30654254.

Öffentliche Bekanntmachungen

Einladung
hiermit werden die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Landstuhl 
zu einer nichtöffentlichen Sitzung für Dienstag, den 12.12.2022, 
17.00 Uhr
in das Besprechungszimmer der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl eingeladen.
Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundstückseigentümer der 
Gemarkung Landstuhl an. Eigentümer von Grundstücken auf denen 
die Jagd ruht gehören nicht zur Jagdgenossenschaft.
Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen haben zu Beginn der Ver-
sammlung die von Ihnen eingebrachten Grundflächen durch Grund-
buchauszüge bzw. Urkunden nachzuweisen.
Tagesordnung
1. Aktuelles
2. Anfragen und Mitteilungen

gez. Hersina
Jagdvorstand

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 - 4 der Haushaltssat-
zung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der in § 4 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 
2.000.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staats-
aufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich 
zu beachten.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme von Don-
nerstag, 30.11.2023 bis einschließlich Freitag, 08.12.2023 während 
den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 
14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffent-
lich aus.
Außerdem steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 
im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeinde-
ordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 21.11.2023
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Sickingenstadt Landstuhl
Stadtbürgermeister Ralf Hersina
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail: ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.

Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.
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Adventsfenster in Kindsbach

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit. Eine Zeit in der sich die Menschen auf Weihnachten vorbereiten.
Auf Initiative von Dirk Brand haben sich Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde wieder zusammengefunden, um 
diese Zeit gemeinsam zu begehen. Ähnlich einem Kalender werden vom 1. Dezember an Fenster geschmückt. 
Mit einem kleinen vorweihnachtlichen Programm werden diese Fenster um 18.00 Uhr geöffnet. Für eine Stunde 
sind alle Kindsbacherinnen und Kindsbacher und insbesondere alle Kinder eingeladen, vor dem jeweiligen 
Haus gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu begehen.

Mit einer aufgestellten Spendenkasse wird für einen karitativen Zweck gesammelt.
Schon jetzt herzlichen Dank an den Initiator Dirk Brand und die vielen Gastgeberinnen und Gastgeber.

Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, selbst eine Tasse für heiße Getränke mitzubringen.

Folgende Termine können Sie sich bereits vormerken:
Freitag, 1.12.: Fam. Böhlke, Heieck und Wiehn, Rosenstraße 8
Sonntag, 3.12.: Kirchenkonzert der Kolpingkapelle, kath. Kirche
Montag, 4.12.: FitVK, vor der Mehrzweckhalle
Dienstag, 5.12.: CDU, Rosenbrunnen
Mittwoch, 6.12.: Kolpingsfamilie, am Pfarrhaus Sankt Joseph (mit dem Nikolaus)
Donnerstag, 7.12.: Fam. Steiner und Bettinger, Weiherstraße 12
Freitag, 8.12.: Traditionsverein Kindsbach, Dorfplatz
Samstag, 9.12.: Kindsbacher Weihnachtsmarkt
Dienstag, 12.12.: FV Kindsbach, Treffpunkt Dorfplatz und Wanderung zum Sportplatz
Mittwoch, 13.12.: Kolpingkapelle Kindsbach, Dorfplatz
Donnerstag, 14.12.: Fam. Beyer, Jessen und Klinck, Ludwig-Mohrbacher Straße
Freitag, 15.12.: Jugendfeuerwehr Kindsbach, Feuerwache
Samstag, 16.12.: Familie Michael Lüer, Dämmchenweg 2b
Sonntag, 17.12.: Familie Janisch, Dietrich, Pfaff und Schulz, Im Stockwoog 13
Montag, 18.12.: Heidenfels Grundschule, Schulhof
Dienstag, 19.12.: Familien Budell und Thum, Am Fahrenbühl 5
Mittwoch, 20.12.: Seniorenresidenz Haus Alexander, Marktstraße 26
Donnerstag, 21.12.: Familien Walz, Dengel und Hammer, Von-Stauffenberg-Straße 9
Freitag, 22.12.: Fam. Pampuch, Epp und Brand, Ludwig-Mohrbbacher-Straße
Samstag, 24.12.: katholische und protestantische Kirche



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 17 Ausgabe 48/2023 - Mittwoch, 29. November 2023

1

Steinhügelstr. 
2

Fam. Scherer /
Ellinghaus

Aktiv - Passiv 

2

Haberfeldstr.
2 a

Fam. Mang

3

Dingelbachstr.
13 a

Jump Bee, 
Sabine Buser

4

Kirschhügel 
3

Fam. Faber

5

Hauptstr. 33
(Steinhügelstr.)

Fam. Schroll

6

Flurstr. 
6

Fam. Becker

7

Heidenhügel-
str. 8

Pia Auer

8

Steinhügelstr.
20

Fam.
Jung / Klasen

9

Weihnachts-
markt

Krickenbach

10

Steinhügelstr.
41

Fam. Jung

11

Ringstr. 
22

Fam. Vatter

12

Hauptstr. 43

Husqvarna,
Pascal Will

14

Talstr.
3

Fam. Picard

15

Steinhügelstr. 
4

Fam. Kraller

16

Hauptstr. 
12

Fam. Mang

17

Talstr. 
15

Fam. Hammes

18

Mühlstr.
2

Fam. Zirkel

19

Hirtenbachstr.
22

Fam. Steinel

20

Haberfeldstr.
6 + 6 a

Fam. Mang / 
Mang

21

An der Rutsch
22

Fam. Knapp

22

Hirtenbachstr.
4 - 8

Auto Dechent

23

Flustr. 
6

Fam. Becker

24

Mehrzweck-
halle

Grippenspiel

13

Freunde
der

Feuerwehr

Adventsfenster  Krickenbach 2023
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Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund 
von Arbeiten im Bereich der Straße 

„Am Feuerwehrturm“
Aufgrund von Tiefbauarbeiten für die Pfalzwerke wird es im 
Bereich der Straße „Am Feuerwehrturm“ und der Barbarossa-
straße für den Zeitraum vom 04.12.2023 bis voraussichtlich 
22.12.2023 zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kom-
men.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständ-
nis.
Informationen zu Arbeitsstellen im Bereich der Verbandsge-
meinde Landstuhl können auch unter folgendem Link abgerufen 
werden:
https://verkehr.rlp.de/#/?center=49.38187,7.60872&zoom=13

Landstuhl, 23.11.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

-Straßenverkehrsbehörde-

Stadthalle Landstuhl

 
Öffnungszeiten des 
Ticket-Servicebüro: 
 
Donnerstag:  15.00  18.00 Uhr 
Freitag: 10.00  13.00 Uhr 

www.stadthalle-landstuhl.de 
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM DER 
SICKINGENSTADT LANDSTUHL 
 
Kaiserstraße 39 
66849 Landstuhl 
Eingang Geschäftsstelle  
Von-Richthofen-Straße  
Tel. Nr. 06371 / 9234  0 
FAX: 06371 / 9234  40 
Email: info@stadthalle-landstuhl.de 

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander- 
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell - Ansprechend - Attraktiv

Herzliche Einladung zur Eröffnung des 
Adolph-Kolping-Platzes

An diesem Donnerstag, 30.11.2023 findet die offizielle Abnahme 
und Eröffnung des neugestalteten Adolph-Kolping-Platzes statt.
Um 14:00 Uhr sind alle Bürger und Bürgerinnen herzlich eingela-
den, der Eröffnung beizuwohnen.

Kunst-Samstage in der Artothek Herbst 
2023:

Nach den Sommerferien wird wieder gemein-
sam mit der Künstlerin Angelika Schmalbach 
2-mal im Monat die offene Malwerkstatt für 
Maler und Zeichner, Einsteiger und Fortge-
schrittene aller Altersgruppen, in der Arto-
thek Landstuhl angeboten!
Die Themen sind frei, Hilfe bei der Motivfin-
dung, Gestaltung und Einblicke in die Kunst-
werke bekannter Maler werden gegeben.

Alle interessierten Künstler/innen die Spaß am Malen haben, sind 
dazu herzlich eingeladen.
Termine für die offene Malwerkstatt ab Oktober:
Samstag, 02.12.2023 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 09.12.2023 von 10.00 - 12.00 Uhr (Zusatztermin)
Samstag, 16.12.2023 von 10.00 - 12.00 Uhr
(Die Termine sind auch einzeln buchbar.)
Mitzubringen sind:
Leinwände oder Leinwand ab 30 x 40 cm, Malkittel, Mäppchen, Block 
DIN A 3, Pappteller oder Palette, evtl. Schwämmchen und weiches 
Tuch.
Kursgebühr pro Termin: 10€
Alle interessierten Kinder und Jugendliche können sich gerne 
unter der Telefonnummer 06371 / 1300 880 oder per E-Mail arto-
thek@landstuhl.de anmelden.
Alle Informationen zu den Malkursen erfahren Sie auch auf 
unserer Homepage www.artothek-landstuhl.de unter der Rubrik 
„Startseite – Aktuelle Malkurse“.
Oder: Ab sofort umfasst unser Internetangebot jetzt auch einen 
Newsletter, den Sie per E-Mail erhalten. Er informiert Sie fallweise 
über Veranstaltungen und Neuigkeiten, wie z. B. Malkursangebote, 
rund um die Artothek. Bei Interesse können Sie sich auf unserer 
Homepage www.artothek-landstuhl.de oder direkt unter www.arto-
thek-landstuhl.de/newsletter anmelden.

Das Programm finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Katholische Frauen  
der Pfarrei Landstuhl Stadt

verkaufen selbstgemachtes Weihnachtsgebäck, 
Stollen, Fruchtaufstrich und Honig auf dem 

Wochenmarkt
Am Freitag, den 01.12.2023 werden die katholischen Frauen aus der 
Pfarrei Landstuhl Stadt wieder selbstgemachtes Weihnachtsgebäck, 
Stollen, Fruchtaufstrich und Honig auf dem Wochenmarkt anbieten.
Der Erlös der Aktion wird wieder einem sozialen Zweck zugutekom-
men.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie 
uns gestaltete Dateien bitte als pdf-Datei 
und Texte als Word-Dokument zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden 
mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel  
(bei einer Bildbreite von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-
Dateien oder Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint -
sowie Excel-Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Bitte beachten Sie 

bei Texteinreichungen
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Seniorennachmittag 2023
Am vergangenen Samstag, 25.11.2023 fand in der Stadthalle in Landstuhl der diesjährige Seniorennachmittag 
statt. Stadtbürgermeister Ralf Hersina begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und eröffnete das bunte und 
kurzweilige Programm. Neben Lesungen von Eckhard Richter erfreuten auch die „Burgbienchen“, die Bambinis 
des CUVL sowie die Chorgemeinschaft Waldfischbach/Steinalben die Besucher jeden Alters. Für das leibliche 
Wohl war mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt und alle erlebten gemeinsam einen  fröhlichen und gemüt-
lichen Seniorennachmittag. Ein herzliches Dankeschön gebührt dem Fachbereich Soziales sowie allen Mitwir-
kenden und Helfern für die gelungene Umsetzung.
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Sie stimmen gar fröhlich-garstige 
Gesänge an, rezitieren und spielen 
heißgeliebte UNTIERE-Klassiker, 
bringen allerliebste „Anekdöt-
chen vom Feinsten“ und knusp-
rig „Frischgebackenes“ aus ihrer 
Satire-Weihnachtsbäckerei!
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro 
Stadthalle Landstuhl
Telefon 06371-92340
oder unter www.reservix.de oder 
www.stadthalle-landstuhl.de
Ticketpreise: 23,50 Euro, Einlass: 
18:30 Uhr

Linden
Ortsbürgermeisterin Nicole Meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net

Sonstige amtliche Mitteilungen

Veranstaltungsüberblick 2023
01.12.23 19 Uhr Weihnachts-Gospelkonzert
02.12.23 Weihnachtsmarkt
09.12.+10.12.23 Weihnachtsbaumverkauf 

des Bämchersholvereins

Mittagstisch für Senioren in Linden
KW 49 vom 04.12.2023 – 08.12.2023

Montag:
Rigatoni mit Hackfleischsoße und kl. Salat, Zitronencreme mit Kiwi-
scheiben13,14,15

Dienstag:
„Tiroler Hacksteak“ mit Steakhouse Pommes, Frisches Obst2,3,4,13,14,15

Mittwoch:
Tomatencremesuppe mit Grießklößchen, Röstiecken mit Paprika-
Rahmsoße13,14,15

Donnerstag:
Putengeschnetzeltes mit Gemüsereis, Kuchen13,14,15

Freitag:
Käse-Tortellini mit Rahmgemüse, Bananen13,14,15

Zusatzstoffe:
1 = Phosphat 2 = Geschmacksverstärker 3 = Antioxidationsmittel 4 
= Konservierungsstoff 5 = koffeinhaltig 6 = Farbstoff 7 = Süßstoff 8 = 
chininhaltig 9 = geschwefelt 10 = genetisch verändert 11 = gewachst 
12 = geschwärzt 13 = Milcheiweiß 14 = Eiklar 15 = Stärke 16 = Sojaei-
weiß 17 = enthält eine Phenylalaninquelle

Bämchersholveroi Linne

Spendenübergabe der Kita Linden und Krickenbach vielen Dank für 
Eure Unterstützung!
PS: Unser diesjähriger Weihnachtsbaumverkauf findet am 09.und 
10.12.2023 in Linden ab 8:00Uhr vor der Turnhalle statt.

Veranstaltungen Stadthalle Landstuhl

Murzarellas Music-Puppet-Comedy
„Bauchgesänge … ab in die zweite Runde“

Samstag, 3. Februar 2024, 19:30 Uhr
Sängerin Murzarella hat endlich akzeptiert, dass sie ihren Erfolg tei-
len muss: Auch ihre Puppen dürfen jetzt Stars sein. Doch die boden-
ständige Kanalratte Kalle, der freche Kakadu Dudu und die kapriziöse 
Diva Frau Adelheid gehen nun einen Schritt weiter und begnügen 
sich nicht mehr nur damit, an der Seite von Murzarella zu singen 
– sie wollen mehr und träumen von den großen Bühnen der Welt. 
Wenigstens lassen sie Murzarella an ihren internationalen Casting-
Erfahrungen teilhaben. Und dann ist da noch die neue Praktikantin 
Leonie, auch sie hat ihre Stimmbänder schon geölt. Kann Murzarella 
da noch mithalten?
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl
Telefon 06371-923444
oder unter www.reservix.de oder www.stadthalle-landstuhl.de
Ticketpreise: 23,50 Euro, Einlass: 18:30 Uhr

Die UNTIERischeE Weihnachts-Show 2023
„Vom Himmel hoch kommt´s UNTIER her...“

Freitag, 15. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Alle Jahre wieder... sind die beliebt-berüchtigten Lauterer Lästerzun-
gen zur Vorweihnachtszeit in einer ganz besonders unheiligen Stim-
mung. Das ist bei ihnen Tradition!
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täglich ab 

 18:00Uhr

Wir freuen uns, dass dieses Jahr wieder ein Adventskalender mit weihnachtlich
gestalteten Fenstern die dunklen Abende erhellen wird.
Unsere weihnachtliche "Gellerieb" zeigt, wo und ab wann ein Fenster beleuchtet ist.
Die Eröffnungen finden an allen Tagen um 18:00 Uhr statt. Ausnahme ist die Grundschule 
wird das Fenster um 17:00 Uhr enthüllt.
Wir freuen uns das wir dieses Jahr auch wieder Fenster haben und traditionsgemäß
ein Tässchen Glühwein zusammen trinken können.

Das erste offene Fenster erleuchtet am Freitag, 01.12.2023 die Hauptstraße 74 um 18:00 Uhr

Wir danken allen ganz herzlich fürs Mitmachen und wünschen
eine besinnliche Vorweihnachtszeit !

1

2
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4

5

6

7
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9
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20

21

22

23

24

10

Grundschule
17:00 Uhr

Evang. Kirche

Kreuzdelle 11

Hand- und Fuß
Kosmetik

Kreuzsdelle 37

Flürchenstraße 19

Hauptstraße 20

Hauptstraße 75

Hauptstraße 58

Hauptstraße 18
HP - Energieberatung

Wiesenstraße 19

Krickenbacherstr. 41

Hauptstraße 74

Weihnachtsmarkt
vor der Turnhalle

Talstraße 8

Feuerwehr

Kreuzdelle 12

Krickenbacherstraße 67

Hauptstraße 29Krickenbacherstr. 38

Hauptstraße 66a

Flürchenstraße 26

Bergstraße 2

Ländlerhof 2

Hauptstraße 71

Ihr Linnemer Adventskalender-Team

Adv
ents

fenster

= stille Fenster = offene Fenster = frei

2023
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Vor der 

Wir feiern vor der Turnhalle Linden
Der  Nikolaus kommt gegen 17:00 Uhr

Zum Weihnachtsmarkt gehen wir auch dieses Jahr,
denn unsere Besuche dort sind immer wunderbar.

Heiße Getränke halten uns warm,
wenn wir über den Markt schlendern, Arm in Arm.

Weihnachtsmarkt

in Linden

02. Dezember 2023
ab 16:00 Uhr

WWWWWWe
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für den zweiten Hund auf  96,00 €
für jeden weiteren Hund auf  120,00 €
für den ersten ermäßigten Hund auf  36,00 €
für den zweiten ermäßigten Hund auf  48,00 €
für jeden weiteren ermäßigten Hund auf  96,00 €
für gefährliche Hunde auf  408,00 €
Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
23.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtun-
gen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden 
unverändert wie folgt festgesetzt:
1. Beiträge gem. § 11 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Wald-
wege 0,12 € / Ar

§ 7 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 
beträgt 2.420.716,67 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenka-
pitals zum 31.12.2022 beträgt 2.551.926,67 Euro und zum 31.12.2023 
2.445.306,67 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 10.000,00 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Mittelbrunn, 21. November 2023
gez. Dr. Altherr

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der in § 4 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 
2.000.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staats-
aufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu 
beachten. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme 
von Donnerstag, 30.11.2023 bis einschließlich Freitag, 08.12.2023 
während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 
18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 
206, öffentlich aus.
Außerdem steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 
im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten 
Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemein-
deordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 21. November 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Seniorennachmittag
Am Sonntag, 03. Dezember 2023 (1. Advent) ab 14.00 Uhr findet im 
Gemeindezentrum Mittelbrunn der Seniorennachmittag statt. Herz-
liche Einladung ergeht an alle Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren 
(mit Partnern).

Mittelbrunn
Ortsbürgermeister Dr. Altherr
Sprechstunde nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914 oder 0173/3477127
walter.altherr@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der 
Ortsgemeinde Mittelbrunn für das 

Haushaltsjahr 2023
Der Gemeinderat hat am 19.10.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
verwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 14.11.2023 
hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber
bisher

verändert 
um

nunmehr fest-
gesetzt auf

€ € €
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der 
Erträge

1.879.500,00 1.879.500,00

der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

1.986.120,00 1.986.120,00

der Jahresfehlbetrag 106.620,00 106.620,00
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentli-
chen Ein- und Auszah-
lungen

- 8.140,00 - 8.140,00

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

59.080,00 59.080,00

die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

142.000,00 142.000,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeiten

- 82.920,00 - 82.920,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit

91.060,00 91.060,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu fest-
gesetzt für
zinslose Kredite auf von bisher 0,00 € auf 0,00 €
verzinste Kredite auf von bisher 85.700,00 € auf 85.700,00 €
zusammen auf von bisher 85.700,00 € auf 85.700,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert auf 0,00 
€ festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, bleibt unverändert auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf                                                    2.000.000,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf  400 
v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf  472 v.H.
2. Gewerbesteuer auf  470 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf  60,00 €
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Winterlinde gepflanzt

Letzte Woche wurde an der westlichen Ortsausfahrt am Ende der 
Weiherstr. eine neue Winterlinde neben der Sitzgruppe gepflanzt. 
Die alte Linde musste voriges Jahr aus Sicherheitsgründen gefällt 
werden.

Baumpflanzaktion auf der Storchenwiese
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Die Trauerfeier wurde musikalisch durch St.Martinus Martinshöhe 
feierlich gestaltet. Der Ehrenzug des US Hospitals und die Reservis-
tenkameradschaft Ramstein-Landstuhl gaben der Veranstaltung 
einen würdigen Rahmen. Colonel Brown, der Kommandeur vom 
LRMC legte den Kranz für die amerikanischen Streitkräfte nieder, ein 
weiterer Kranz wurde von der RK niedergelegt. 

Oberarnbach
Ortsbürgermeister Reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Tel. 0173/3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Für Kinder und Jugendliche von 6 - 12 Jahren.

Öffnungszeiten Jugendtreff und 
Seniorennachmittag

Der Jugendtreff ist jeden Dienstag von 16:00 – 18:00 Uhr geöffnet.
Der Seniorennachmittag findet jeden 1. Dienstag im Monat von 
15:00 – 18:00 Uhr statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der 
Ortsgemeinde Oberarnbach für das 

Haushaltsjahr 2023
Der Gemeinderat hat am 18.10.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
verwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 14.11.2023 
hiermit bekannt gemacht wird:

Unter großer Beteiligung der Eltern und Kinder der Geburtsjahr-
gänge 2017, 2018, 2019 und 2020 wurde jeweils ein Obstbaum pro 
Jahrgang unter der fachkundigen Anleitung meines 1. Beigeordne-
ten Karl-Heinz Bohl und des Beigeordneten Robert Haag gepflanzt. 
Den Kindern und den Eltern bereitete es eine große Freude, aktiv an 
dem Ereignis mitwirken zu können.Tatkräftig schritten auch die Rats-
mitglieder Torsten Bohl und Matthäus Gölter zur Sache. Das Wetter 
spielte auch mit, so dass es eine gelungene Pflanzaktion wurde. Ich 
danke allen Personen, die an der Vorbereitung und Durchführung 
beteiligt waren und hoffe, dass die Kinder sich zukünftig um ihr 
jeweiliges Bäumchen kümmern werden. Nächstes Jahr werden wir 
im Herbst die Bäumchen für die Geburtsjahrgänge 2021, 2022 und 
2023 pflanzen.

Dr. Walter Altherr, Ortsbürgermeister

Sitzung des Gemeinderates Mittelbrunn
Die nächste Sitzung findet am 14.12.2023 um 19:30 Uhr, im Sit-
zungssaal des Gemeindezentrums, Kirchenstraße 17, 66851 Mittel-
brunn, statt.
In dieser Sitzung werden unter anderem die wiederkehrenden Bei-
träge behandelt. Fraktionssitzungen im Vorfeld finden nicht statt.

Adventfenster in Mittelbrunn
Eröffnung:
1. Advent
Samstag 02.12.2023 nach dem 19.00 Uhr Gottesdienst an der 
kath. Kirche St. Josef.
Nach einer adventlichen Einstimmung gemütliches Beisammen-
sein bei Glühwein, Punsch und Gebäck.
Veranstaltet vom Gemeindeausschuss St. Josef Mittelbrunn
2. Adventsonntag 10.12.2023 ab 17.00 Uhr
Auf Ihr Kommen freut sich:
Familie Stein, Obernheimer Straße 21 A
Es ergeht recht herzliche Einladung.
3. Adventsonntag 17.12.2023 ab 17.00 Uhr
Auf Ihr Kommen freut sich:
Judith Lang, St. Desir. Str. 4
Es ergeht recht herzliche Einladung.
4. Adventsamstag 23.12.2023
Weihnachtsmarkt am Gemeindezentrum Mittelbrunn

Eindrucksvolle Gedenkfeier

Bürgermeister Dr. Walter Altherr konnte bei der Feier am Volkstrau-
ertag am Ehrenmal neben dem Gemeinderat und treuen Besuchern 
erfreulicherweise auch einige jüngere Bürgerinnen und Bürger 
begrüßen. In seiner Ansprache ging der Obgm. auf die entscheiden-
den Kriegsereignisse vor 80 Jahren ein, so erinnerte er an die Kapitu-
lation der 6.Armee in Stalingrad, an die große Panzerschlacht in Kursk 
und die Kämpfe um Charkow (dem heutigen Charkiw) sowie an die 
Kapitulation des deutsch- italienischen „Afrikakorps“. Gerade durch 
den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ist es wichtig, die 
Jugend, die bislang in Frieden leben konnten, für die Belange des 
Friedens zu sensibilisieren. Neben den Opfern der beiden Weltkriege 
und der Opfer des Naziregimes wurde daher auch den Opfern in der 
Ukraine und den Opfern des Massakers der Hamas, aber auch den 
zivilen Opfern im Gszastreifen gedacht. 
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§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Oberarnbach, 21.11.2023
gez. Klein

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der in § 4 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 
500.000 € gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsauf-
sichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu 
beachten.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme von Don-
nerstag, 30.11.2023 bis einschließlich Freitag, 08.12.2023 während 
den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zim-
mer 206, öffentlich aus.
Außerdem steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 
im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten 
Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemein-
deordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 21.11.2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Weihnachtsmarkt in Oberarnbach
Die Gemeinde und die Vereine laden Sie zum Weihnachtsmarkt nach 
Oberarnbach recht Herzlich ein. Wir würden uns freuen Sie bei uns 
begrüßen zu können.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber 
bisher

verändert
um

nunmehr 
festgesetzt 

auf
€ € €

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der 
Erträge

652.350,00 652.350,00

der Gesamtbetrag der Auf-
wendungen

681.310,00 681.310,00

der Jahresfehlbetrag 28.960,00 28.960,00
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen

9.950,00 9.950,00

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

8.600,00 8.600,00

die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten

29.400,00 29.400,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeiten

- 20.800,00 - 20.800,00

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit

10.850,00 10.850,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu fest-
gesetzt für
zinslose Kredite auf von bisher 0,00 € auf 0,00 €
verzinste Kredite auf von bisher 11.800,00 € auf 11.800,00 €
zusammen auf von bisher 11.800,00 € auf 11.800,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert auf 0,00 
€ festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, bleibt unverändert auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf                                                         500.000,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf 450 
v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf  468 v.H.
2. Gewerbesteuer auf  403 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf  48,00 €
für den zweiten Hund auf  60,00 €
für jeden weiteren Hund auf  72,00 €
für gefährliche Hunde auf  240,00 €
Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
22.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtun-
gen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden 
wie folgt festgesetzt:
1. Beiträge gem. § 11 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Wald-
wege 0,12 € / Ar

§ 7 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 
1.125.297,50 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2022 beträgt 1.088.047,50 € und zum 31.12.2023 1.059.087,50 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige 
 Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 5.000,00 € überschritten sind.
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1. Oberarnbacher 
Adventskalender 2023

Einladung

Wir freuen uns das zum ersten mal zur Weihnachtszeit weihnachtlich 

geschmückte und beleuchtete Fenster den Ort schmücken. Man kann 

gemeinsam abends einen kleinen Rundgang machen und ein Tässchen 

Glühwein trinken.

Wir möchten allen Teilnehmern recht herzlich danken für die Beteiligung 

und wünschen alle eine schöne Vorweihnachtszeit.
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Queidersbach
Ortsbürgermeister Ralph Simbgen
Sprechstunde nach Vereinbarung, Tel. 06371 1300730
www.queidersbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

R 

MONTAG, 04.12.2023   *** SANKT BARBARA TAG *** 
Nudelsuppe mit Markklößchen  
& Kaiserschmarrn mit heißen Kirschen 

DIENSTAG, 05.12.2023 
Gemüse-Reispfanne mit Zitronen-Dip 
Apfel 

MITTWOCH, 06.12.2023   *** SANKT NIKOLAUS TAG *** 
Hähnchenschnitzel mit Pilzrahmsoße & Semmelknödel 
Orange & Schokonikolaus 

DONNERSTAG, 07.12.2023  
Fish Pie Fisch-Gemüseauflauf mit Kartoffelstampf-Haube 
Schokokekse 

FREITAG, 08.12.2023 
Chili con Carne mex. Hackfleisch-Bohneneintopf mit Reis 
Fruchtquark 
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Musteranzeige: T20_188

172,80 € 
Preis für Farbanzeige
(140,80 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 90 mm, H: 80 mm

Musteranzeige: F22_85c     

432,00 € Preis für Farbanzeige (352,00 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 185 mm, H: 100 mm B: 90 mm, H: 105 mm

Musteranzeige: F22_21c

226,80 €
Preis für Farbanzeige 
(184,80 € Preis für s/w-Anzeige)

Glückwünsche & Grüße  Geburt & Danksagung  Trauer & Abschied  Hochzeit & Jubiläum  Glückwünsche & Grüße 

Familien- und Traueranzeigen, 
die von Herzen kommen!
In unserem OnlineAnzeigenSystem finden Sie für jeden 
Anlass eine große Auswahl an Musteranzeigen.
Sie können jede Vorlage nach Ihren Wünschen anpassen 
und zum gewünschten Erscheinungstermin direkt 
online buchen in Ihren Amts- und Mitteilungsblättern.

Besuchen Sie uns unter anzeigen.wittich.de 
oder rufen Sie uns an unter 06502 9147-0.
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Am Samstagabend fand die Sportlerehrung des Landkreises Kai-
serslautern in Ramstein im CCR statt. Unsere Beigeordnete Waltraud 
Gries durfte im Namen unserer Ortsgemeinde 4 Sportler und Sport-
lerinnen gratulieren. Alle Sportler fahren für den RV Queidersbach. 
Nicklas Märkl (Sonderehrung) konnte leider nicht anwesend sein, 
da er zur Zeit im Trainingslager auf Mallorca ist. Die Ehrenmedaille 
in Bronze bekamen Lotte Brewi und Max Chelius. Hanna Polke und 
Silastiks Jeikowski wurde die Ehrenmedaille in Silber überreicht. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch allen Geehrten und vor allem 
viel Erfolg in den weitern sportlichen Karrieren wünscht die Ortsge-
meinde Queidersbach.

Schopp
Ortsbürgermeister Dr. Klaus Nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senior*innen in 
Schopp

Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen ab November 2022 zu 
6,30 € statt. Die Lieferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. 
Der Wochenplan wird jeweils montags mit der ersten Lieferung 
ausgeteilt. Bestellung und Info unter Restaurant Eichwaldstuben, 
Telefonnummer (neu): 01520/1006389

Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister

Volkstrauertag 19.11.2023

Sehr geehrte Mitbürgerinnen,
sehr geehrter Mitbürger,
mit der Nachlese zum Volks-
trauertag, will ich mich bei allen 
Helfern für die würdevolle Vorbe-
reitung und Andacht recht herz-
lich bedanken. Ich bedanke mich 
bei allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern, die am Sonntagmorgen 
ab 11 Uhr der Andacht beiwohn-
ten. Gerade jetzt in dieser Zeit ist 
es besonders wichtig, der Toten 

durch Krieg, Vertreibung und terroristische Anschläge zu gedenken. 
Lasst uns alle dafür sorgen, soweit es in unserer Macht steht, dass wir 
von derartigen Katastrophen verschont bleiben.

Gez.
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

80. Geburtstag

Am 22.11.2023 feierte Herr Hans Brenk seinen 80. Geburtstag.
Seine Kinder, Enkelkinder, Freunde und Nachbarn gratulierten ihm 
ganz herzlich. Unsere Beigeordnete Waltraud Gries überbrachte im 
Namen der Ortsgemeinde Queidersbach die besten Wünsche und 
ein kleines präsent.

Sportlerehrung des Landkreises 
Kaiserslautern
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SStteellzzeennbbeerrggeerr  
WWeeiihhnnaacchhttssmmaarrkktt  

aamm  BBüürrggeerrhhaauuss  SStteellzzeennbbeerrgg  

SSaammssttaagg,,  0022..1122..22002233  

BBeeggiinnnn::  1177..0000  UUhhrr  
GGllüühhwweeiinn  

KKiinnddeerrppuunnsscchh  

RRoossttiiggee  RRiitttteerr  

GGuullaasscchhssuuppppee  

WWüürrssttcchheenn  

FFrriikkaaddeelllleenn  

CChhaammppiiggnnoonnss  

PPoommmmeess  ffrriitteess  

aallkkoohhoolliisscchhee  uunndd    

aallkkoohhoollffrreeiiee  GGeettrräännkkee  

BBiittttee  eeiiggeennee  TTaassssee  mmiittbbrriinnggeenn  !!  

EEss  llaaddeenn  eeiinn::  

GGeemmeeiinnddee  SStteellzzeennbbeerrgg  uunndd  
ddiiee  öörrttlliicchheenn  VVeerreeiinnee 

Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz Geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de Sonstige amtliche Mitteilungen
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Neues aus der Gemeindebücherei 
Stelzenberg

Advent – Advent

Winterwald
Zum Einstimmen in die 
Adventszeit bieten wir für Klein 
und Groß viele Bilder- und 
Vorlesebücher, Hörspiele mit 
weihnachtlichen Geschich-
ten, Liedern und DVDs, Win-

terromane und Krimis. In zahlreichen Hobbybüchern finden sich 
bestimmt noch Ideen für kreative selbst gemachte Geschenke, Win-
terdekoration und natürlich für die Weihnachtsbäckerei. Haben Sie 
noch keinen Leseausweis? Diesen können Sie gebührenfrei bei uns 
ausstellen lassen und gleich mitnehmen. Die Ausleihe aller Medien 
ist ebenfalls kostenlos!
Unsere Büchertipps:
„Klitzekleine Wichtelgeschichten“ Bilderbuch von K.E. Volk
Märchenhafte Wichtelabenteuer um Advent und Winter für die 
kuschelige Vorlesezeit.
„Wo Liebe ist, wird Weihnachten ein Fest“ Zauberhafter Roman 
von Susan Mallery
Willkommen in Wishing Tree, wo der Weihnachtszauber wohnt!
„Geld oder Lebkuchen“ - Fast ein Krimi von Doris Held
Ein Weihnachtsmann räumt ab! Eine wundervolle Weihnachtskomö-
die mit viel Herz und mancher überraschenden Wendung.

Adventsfenster am 14.12.23
Am 14. Dezember gestaltet die Gemeindebücherei das Adventsfens-
ter am Eingang des Bürgerhauses. Wir laden alle herzlich von 16 – 19 
Uhr zu einem besinnlichen Nachmittag bei Tee, Kinderpunsch und 
Knabbereien ein. Ab 17 Uhr gibt es weihnachtliche Vorlesegeschich-
ten für die Kleinen in der Leseecke der Kinderbücherei. Bitte Geträn-
kebecher mitbringen! Wir freuen uns auf Ihren / euren Besuch zum 
Stöbern, Blättern, Lesen, Verweilen und Ausleihen.

Ihr Stelzenberger Büchereiteam
Gemeindebücherei Stelzenberg, Öffnungszeit donnerstags 16 – 19 Uhr
E-Mail: lesen-in-stelzenberg@gmx.de
Tel.: 06306/9928955 in der Öffnungszeit
Kaiserslauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg

Gedenkstunde Volkstrauertag 2023
Traditionell fand auch in diesem Jahr wieder eine Gedenkfeier zu 
Ehren der Vermissten und Gefallenen Soldaten unserer Gemeinde 
am Ehrenmal vor der Kirche statt. Der Bürgermeister legte zusam-
men mit den örtlichen Vereinen je einen Kranz nieder. Frau Pfarrerin 
Höflich und auch der Ortsbürgermeister machten in Ihren kurzen 
Ansprachen jeweils deutlich, dass die Feier zum Volkstrauertag in 
dieser schwierigen Zeit nichts an Aktualität verloren hat. Vielen Dank 
an den Posaunenchor Trippstadt, der mit seinen gekonnten Musik-
vorträgen die Veranstaltung in den passenden Rahmen setzte.

Fritz Geib
Ortsbürgermeister
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Adventsfenster Stelzenberg
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Die gemeinde stelzenberg wünscht
eine schöne Adventszeit 

Weihnachtsmarkt 
am Bürgerhaus

17 Uhr

Annexe Breitenau
am lützelberg

18 Uhr

der Nikolaus 
kommt an die Kita

Stelzenberg
17 Uhr

Bernd & Sabrina
Lehnhard

Römerweg 10
18 Uhr

Heiko & Nicole
 Rings

Trippstadterstr. 2 
18 Uhr

Alexandra & 
Eduard Kosel

stolzenburgstr. 1 
18 Uhr

Weihnachtskonzert
gesangverein

ev. Kirche
17 Uhr

Lilo & Fritz Geib
Brunnengasse 7a

18 Uhr

Bücherei 
Kinderlesung
bürgerhaus

17 Uhr

Julia & 
Franz Lang
Römerweg 7 

18 Uhr

Petra Jörg 
Trippstadterstr. 26 

18 Uhr

Traudel & Adolf
Hensel 

Trippstadterstr. 29 
18 Uhr

Jule Koßmann &
Melanie Schmitt 

Trippstadterstr. 16 
18 Uhr

freiwillige
feuerwehr

Lindenstraße 3 
19 Uhr

Sabrina & timo 
burkhard 

Trippstadterstr. 56 
18 Uhr

tv stelzenberg
am halben morgen 

18 Uhr

Woody & Siggi 
am halben morgen 7 

18 Uhr

Weihnachts-
Gottesdienst

ev. Kirche
16 Uhr
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Trippstadt
Ortsbürgermeister Jens Specht 
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de Sonstige amtliche Mitteilungen
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- Das Einvernehmen zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage 
auf einer bestehenden Dachfläche eines Wohngebäudes im 
Bereich „Aschbacher Hof“ wurde hergestellt.

- Hinsichtlich einer Bauvoranfrage zum Neubau von zwei Dop-
pelhäusern und eines Einfamilienhauses „Auf der Steig“ wurde 
beschlossen, das Einvernehmen nicht herzustellen.

- Der TOP „Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung für das 
Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl - Aufgabenübertra-
gung nach § 67 GemO“ wurde aufgrund offener Fragen zur 
weiteren Beratung und Erörterung an den Haupt- und Finanz-
ausschuss verwiesen. Die Verwaltung wird gebeten, hierzu 
zunächst ihre Vorstellungen zu erläutern.

- Die Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 48 GemO über 
die Anschaffung einer Kehrmaschine wurde zur Kenntnis 
genommen.

- Eine Geldspende in Höhe von 496,00 € wurde angenommen.
nicht öffentlich:
- Der Ankauf von Verkehrsflächen im Bereich „Brunnenweg“ 

wurde beschlossen.
- Dem Abschluss eines Grundstückstauschvertrages wurde 

zugestimmt.
- Hinsichtlich des bereits beschlossenen Erwerbs einer Verkehrs-

fläche „Am Kohlhübel“ wurde entschieden, den ursprünglich 
festgelegten Kaufpreis nicht zu erhöhen.

- Der Fristverlängerung einer aufschiebenden Bedingung in 
einem Kaufvertrag wurde zugestimmt.

- Eine Pachtanfrage für ein gemeindeeigenes Grundstück im 
Bereich der Parkwiese des Schwimmbads wurde abgelehnt.

- Die Ausübung eines Vorkaufsrechts wurde abgelehnt.
- Die Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 48 GemO zu 

einer Personalangelegenheit wurde zur Kenntnis genommen.

Liebe Trippstadterinnen, 
 liebe Trippstadter,

unser Luftkurort will der Bürgerschaft und seinen Gästen nicht nur 
möglichst saubere Luft, sondern auch gepflegte und saubere Geh-
wege, Bürgersteige und Straßenrinnen präsentieren. Aus diesem 
Grunde wurde der Gemeindefuhrpark um eine gebrauchte Kehrma-
schine erweitert. Dieses ca. 5 Tonnen wiegende Exemplar wurde per 
Zeitungsinserat in der Nähe von Mainz aufgespürt und von der Firma 
Wiehn Bau auf Weisung des Inhabers, Herrn Jürgen Wiehn, kostenlos 
mittels Tiefladers abgeholt und nach Trippstadt transportiert. Hier 
angekommen, wurde das aus dem Jahre 2010 stammende Arbeits-
gerät von den Gemeindearbeitern, besonders Herrn Horst Dillenko-
fer, aber auch dessen Kollegen, Herrn Michael Bimmler, technisch 
und optisch einer notwendigen Generalüberholung unterzogen. Bei 
der neuen Farbgebung von weiß zu orange sowie der Ausgestaltung 
mit dem Gemeindelogo habe ich selbst beratend und tatkräftig mit-
gewirkt. Auf den beiden Bildern lässt sich das Vorher und Nachher 
leicht erkennen:

Gemeindebücherei Trippstadt 

 

    

Bekanntmachung aus der Sitzung des 
Gemeinderates der Ortsgemeinde 

Trippstadt am 21.11.2023
In seiner Sitzung am Dienstag, den 21.11.2023, hat der Ortsge-
meinderat Trippstadt folgende Themen behandelt bzw. Beschlüsse 
gefasst:
öffentlich:
- Der Einwohnerantrag „Erschließung Neubaugebiet Eschhebel-

loch“ wurde als unzulässig zurückgewiesen.
- Im Rahmen des Abstimmungsverfahrens zum Radweg zwischen 

Kreisgrenze und der „Alten Schmelz“ wurde der Planung des LBM 
zugestimmt.

- Der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Tripp-
stadt wurde beschlossen.

- Der TOP „Einführung wiederkehrender Ausbaubeitrag, Beschluss 
der Satzung“ wurde aufgrund offener Fragen zur weiteren Bera-
tung und Erörterung an den Haupt- und Finanzausschuss ver-
wiesen. Die Verwaltung wird gebeten, Thema und Satzung in der 
kommenden Ausschusssitzung näher zu erläutern.

- Die Umstellung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik im Rahmen der in KIPKI zugewiesenen Finanzmittel 
wurde beschlossen.

- Es wurde beschlossen, dass dem Zuschussantrag des Schützen-
vereins „Freiherr von Gienanth“ Trippstadt e.V. aufgrund fehlen-
der Finanzmittel derzeit nicht entsprochen werden kann.

- Hinsichtlich des Eisenhüttenmuseums mit seiner historischen 
Schmiede wird eine Nutzungsvereinbarung zwischen der Orts-
gemeinde Trippstadt, der Zukunftswerkstadt Trippstadt e.V. und 
dem Fremdenverkehrsverein Trippstadt mit seiner AG Heimat-
kunde geschlossen.

- Mit der Zukunftswerkstadt Trippstadt e.V. wird eine Nutzungs-
vereinbarung über die Räume im Bürgerhaus (ehem. Pfarr- und 
Jugendheim) geschlossen.

- Hinsichtlich eines Bauantrages zum Neubau eines Einfamilien-
hauses „Am Kohlhübel“ wurde beschlossen, das Einvernehmen 
nicht herzustellen.
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Für das Amtsgericht Landstuhl bedeutet die Einführung der eAkte 
künftig ein in der Regel medienbruchfreies Arbeiten. Bereits heute 
geht der weit überwiegende Teil aller Schriftstücke elektronisch ein 
und kann künftig elektronisch weiterverarbeitet werden. Umgekehrt 
müssen allerdings in Papierform eingegangene Schriftstücke für die 
elektronische Bearbeitung künftig digitalisiert werden. Dafür wurde 
eigens eine hausinterne Scanstraße eingerichtet, die nach aktuellen 
technischen Standards der Informationssicherheit betrieben wird.
Der Einführung der elektronischen Akte gingen Schulungen aller 
befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. Büroräume und 
Sitzungssäle wurden mit der notwendigen Ausstattung versehen, zu 
der etwa ein Kartenlesegerät zählt, um künftig die bisher gewohnte 
Unterschrift durch eine elektronische Signatur zu ersetzen.

„Maries Traumreise“ – 
 Familienkonzert der Deutschen Radio 
Philharmonie am 9. Dezember im SWR 

Studio Kaiserslautern
Samstag, 9. Dezember 2023
SWR Studio Kaiserslautern, 16 Uhr
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern
Dirigent: Mateusz Molęda
Andrea Katharina Hoever, Erzählerin

Nicht schon wieder Geige üben 
– trotzig schnappt sich Marie 
ihr Lieblingsbuch, nickt ein und 
schon ist sie auf großer Traum-
reise zu den Planeten des Welt-
alls. So beginnt das Abenteuer 
der kleinen Marie am Samstag, 
9. Dezember 2023 um 16 Uhr im 
SWR Studio Kaiserslautern. Sie 
trifft „Den Übenden“, der immer 
nur übt und gar nicht mehr zum 
richtigen Musik-Machen kommt, 
einen anderen Mann, der so viele 
Instrumente besitzt, dass er nie 
Zeit hat, jemals auf ihnen zu spie-
len oder die schöne, hochnäsige 
„Harfe“, die mit niemandem etwas 

zu tun haben will. Als Marie aus diesem Traum erwacht, da versteht 
sie, worum es beim Musikmachen wirklich geht!
Diese Traum-Geschichte von Andrea Katharina Hoever ist inspiriert 
von Antoine de Saint-Exupéry und seinem kleinen Prinzen. Erzählt 
wird sie mit Traum-Musik von Georges Bizet, Sergej Prokofjew, 
Michail Glinka und anderen Komponisten. Die Deutsche Radio Phil-
harmonie spielt unter der Leitung von Mateusz Molęda.
Karten für das DRP-Familienkonzert am 9. Dezember um 16 Uhr im 
SWR Studio Kaiserslautern gibt es an der Tageskasse, bei der Tourist-
Information Kaiserslautern, über die Ticket-Hotline Tel. 0761/88 84 99 
99 und bei www.reservix.de: Kinder 6 Euro, Erwachsene 11 Euro und 
22 Euro für eine Familienkarte (4 Personen).
Das Familienkonzert dauert eine Stunde und ist empfohlen für Kin-
der ab ca. 5 Jahren.

Öffentliche Bekanntmachung
Zweckverband Sparkasse Kaiserslautern
Am Freitag, 08.12.2023, um 9:00 Uhr, findet im 7. OG der Spar-
kasse Kaiserslautern, Am Altenhof 12-14, 67655 Kaiserslautern, 
eine öffentliche Sitzung der

Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Sparkasse Kaiserslautern

mit nachstehender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
1. Nachwahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern 

des Verwaltungsrates der Sparkasse Kaiserslautern
2. Verschiedenes

gez. Landrat Ralf Leßmeister
Verbandsvorsteher

Allen an der Aktion beteiligten Mitwirkenden gilt mein aufrichtiger 
Dank.
In der Hoffnung auf auch zukünftig weitere Verbesserungen der opti-
schen Präsentation unserer schönen Gemeinde

Jens Specht
Ortsbürgermeister

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Das Forstamt Kaiserslautern  
lädt wieder ein:

Weihnachtsbaumaktion im Landstuhler Forst
Dieses Jahr bietet das Forstamt Kaiserslautern wieder Weihnachts-
bäume in Landstuhl an. Das starke Interesse des letzten Jahres hat 
das Angebot zum „eigenhändigen Schlagen“ jedoch schrumpfen las-
sen. Die Bäumchen brauchten Zeit zum Nachwachsen.
Zusätzlich werden, wie in den Vorjahren auch, Edeltannen aus for-
steigenen Kulturen und dem Stadtwald Landstuhl bereitgestellt. 
Diese sind natürlich frisch eingeschlagen. Es sind Nordmannstannen 
und Küstentannen im Angebot. Die Aktion findet am Sonntag, den 
10. Dezember (2. Advent) von 10.00 bis15.00 Uhr statt. So hat jeder 
die Gewissheit einen absolut frischen Weihnachtsbaum zum Fest zu 
haben. Auch dieses Jahr findet der Verkauf wieder am Holzlagerplatz 
„Breitenwald“ statt. Die Zufahrt dorthin ist ab der BAB-Abfahrt „Atzel“ 
ausgeschildert. Folgen Sie der L-470 bis zur amerikanischen Satelli-
tenanlage. Direkt neben der Südwestecke des Zaunes befindet sich 
die Einfahrt zur Weihnachtsbaumfläche. Hinweistafeln zeigen Ihnen 
zusätzlich die Einfahrt. Folgen Sie von dort weiter den Hinweis-
schildern. Selbstverständlich ist auch wieder für das leibliche Wohl 
gesorgt. Das Forstamt bietet Wildspezialitäten vom Grill. Darüber 
hinaus gibt es Glühwein für die Großen und Punsch für die Kleinen 
am Lagerfeuer. Auch diverse Wildprodukte stehen vor Ort zum Ver-
kauf. Vielleicht auch eine Idee für das etwas andere Weihnachtsge-
schenk? Sofern man selbst Hand anlegen möchte, ist eine Säge oder 
ein Beil bitte selbst mitzubringen. Ein Verpackungsgerät steht vor Ort 
zur Verfügung. Bitte parken Sie so, dass die Durchfahrt für Rettungs-
fahrzeuge und die anderen Besucher jederzeit gewährleistet ist. Aus-
kunft erteilen Anne-Marie Jukic 01522 885 1001 oder Günter Benkel 
01522 885 1002

Amtsgericht Landstuhl führt 
elektronische Akte ein

Am 15.11.2023 ist das Amtsgericht Landstuhl in zivilgerichtlichen 
Verfahren in die elektronische Aktenführung (eAkte) eingestiegen. 
Alle Verfahren, die seit diesem Tag neu eingehen, werden elektro-
nisch geführt. Bestandsverfahren werden in der bisherigen Papier-
form weiterbearbeitet. Bereits zum 01.12.2023 folgt dann in gleicher 
Weise die Umstellung familiengerichtlicher Verfahren auf die elektro-
nische Akte. Im Mai 2024 werden die Abteilung für Zwangsversteige-
rungs- und Zwangsverwaltungssachen sowie das Betreuungsgericht 
nachziehen.
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Stimmungsvolles Bummeln am Wasserturm
Der Mannheimer Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt
Weihnachtsflair, Geschenkideen und Leckereien: Ab 27. November trifft man sich mit 
Familie, Freunden und Kollegen auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasser-
turm zum gemütlichen Bummel. An den rund 160 liebevoll geschmückten Hütten gibt 
es viel zu entdecken: Klassische und moderne Weihnachtsdeko, Kunsthandwerk aus 
aller Welt, Wolliges und Wärmendes sowie Köstliches und Praktisches für die Weih-
nachtsküche. Kindern machen Spielsachen und Wärme-Stofftiere, Perlsacktiere und 
Musikspieldosen Freude. Vor Ort genießen kann man Bratwurst und Baumstriezel, 
Flammlachs und Feuerzangenbowle, Gemüsepfanne, Glühwein und vieles mehr. Im 
ersten Stock der 18 Meter hohen begehbaren Weihnachtspyramide lädt ein Café zum 
Verweilen ein.

Menschen aller Altersgruppen nehmen gerne auf dem über 130 Jahre alten Etagen-
karussell Platz. Kinderriesenrad, Märchenkarussell und Kindereisenbahn sind bei den 
Kleinen beliebt, für die Allerkleinsten dreht sich ein Hängekarussell. Auf der Bühne 
am Wasserturm treten täglich um 18 Uhr Chöre, Tanzgruppen, Bands und Musik-
Ensembles auf. Kinder können sich an den Samstag- und Sonntagnachmittagen mit 
dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Am Sonderstand „Informieren und Hel-
fen“ verkaufen Ehrenamtliche Selbstgemachtes aus Küche und Werkstatt zugunsten 
sozialer Projekte. 

Der Mannheimer Weihnachtsmarkt ist ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher aus dem 
In- und Ausland. Mehrere Stadtbahnhaltestellen sind in unmittelbarer Nähe, zwei 
Tiefgaragen befinden sich direkt unter dem Markt. Busse parken am Friedensplatz, 
Halteplätze zum Ein- und Aussteigen sind in der Roonstraße gegenüber dem Weih-
nachtsmarkt.

Info: Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm
27.11. – 23.12.2023 • Täglich 11 Uhr bis 21 Uhr
Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH • Tel. 0621 42509-0 
www.weihnachtsmarkt-mannheim.de
facebook.com/Mannheimer.Weihnachtsmarkt.Wasserturm
instagram.com/weihnachtsmarktmannheim

- Anzeige -

27. November bis 23. Dezember 202327. November bis 23. Dezember 2023
11 - 21 Uhr

rund 160 
bezaubernde

Stände

www.weihnachtsmarkt-mannheim.de

täglich
Bühnen-

programm

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

Jetztkostenfrei  Basis-Eintrag erstellen!DIGITAL & MOBIL
DEIN UNTERNEHMEN

Jetzt in der App:
meinOrt –  
Entdecken!
Über das Online-Formular unter  
meinort.app/jetzt-mitmachen 
übermittelst Du uns schnell und  
einfach Deine Daten.

Dein Eintrag enthält:
 Name, Anschrift & Öffnungszeiten
 Titelbild und Logo
 Kurzprofil 

meinort.app
Web-App unter
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  Werde Teil des 

      CARITAS-ALTENZENTRUMS

                     
                     

   ST. NIKOLAUS!

MITARBEITER 
IN DER PFLEGE (M | W| D)

+ Familienfreundliche Dienstzeiten:  

 Frühdienst von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 Spätdienst von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

+ ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

+ in Teilzeit (bis ca. 32 Std./Wo.)

+ Dienstort: Landstuhl

KOMM IN
UNSER TEAM!

...jetzt hier 
  bewerben...

Wir bieten
+ Attraktive, leistungsgerechte Vergütung 
+ Jahressonderzahlung
+ Zusätzliche, arbeitgeberfinanzierte  
 Altersversorgung
+ Interne und externe Fort- und  
 Weiterbildungsmöglichkeiten
+ Vergünstigte Zusatzversicherungen
+  Shopping-Portal mit Rabatten für  
 Mitarbeiter  
+   Jobrad

KONTAKT: 
CARITAS ALTENZENTRUM ST. NIKOLAUS
Thomas Matz |  Einrichtungsleitung
Nikolaus-von-Weis Straße 2
66849 Landstuhl
Telefon: 06371/6111-0
E-Mail: st-nikolaus@cbs-speyer.de 
www.st-nikolaus-cbs-speyer.de

JOBS 
IN IHRER REGION

Verstärkung gesucht!
Wir suchen zur Teamverstärkung ab Januar 
für unsere neue Filiale in Hauptstuhl:

Stellvertretende Filialleitung (m/w/d)

Bäckereifachverkäufer (m/w/d) 
in Voll-, Teilzeit und als Minijob
Bewerbungen an: 
info@landbaeckerei-dusch.de

Jetzt bewerben!

REICHENBACH-STEEGEN · MACKENBACH 
WEILERBACH · KAISERSLAUTERN
ERFENBACH · SCHOPP · HAUPTSTUHL

Personal für Flugzeuginnenreinigung gesucht.
Airbase Ramstein. Gute Bezahlung pro Flug

(ca. 1,5 Std. geringfügig beschäftigt, flexible Arbeitszeit).
Gerne auch Rentner/in.

Fa. Rhein-Neckar Sainz GmbH
Tel.: 0172-632 6813, Mo. - Fr. von 11.00 - 20.00 Uhr

Job gesucht?
Auf einen Blick ... 
können Sie schnell und bequem fündig werden!

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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Karten in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kultopolis.com 

6.1. KAISERSLAUTERN Fruchthalle5.1. KAISERSLAUTERN Fruchthalle
MUSIC OF THE WORLD TOUR 2024

Karten in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kultopolis.com 

DACHDECKER-, MALER- & MAURERBETRIEB
Toppreis-Aktion: 100 m2 Dachabriss, Entsorgung, Unterspannbahn, Konter-Lattung u. Einde-
ckung in BRAAS od. Tonziegel, nur 7449,- €. Zimmererarbeiten, Malerarbeiten 1 m² nur 14,50 €, 
Wärmedämmung, eig. Gerüstbau, Asbestarbeiten, Rohbau- u. Maurerarbeiten, Altbausanierungen, 

Planungs- u. Statikerleistungen - schnell, sauber u. günstig! Festpreise
Meisterdach & Bau GmbH • Sembach, Rockenhausen + Neunkirchen/Saar

Tel. 06361-458424 • Fax 06361-459586 • E-Mail: meisterdach-bau@web.de

Gerade keinen 
Flaschengeist 
zur Hand?

Weil’s um mehr als Geld geht.

Wünsche erfüllen geht auch einfacher:  
mit PS – der Lotterie der Sparkasse.
Und das gleich dreifach: Sparen, gewinnen, Gutes tun –  
ein Los für alles. Jetzt PS-Lose kaufen und Wünsche erfüllen.

ps-sparen.de – die Lotterie der Sparkasse

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsucht, Prävention und  
Behandlung unter www.bzga.de und bei jeder Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 – Hauptgewinn 1:1,9 Mio. 
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR

Forstwirtschaftlicher Betrieb – Walter Thiel
Ihr Partner seit 30 Jahren

Ausführung sämtlicher Baumfäll- und Forstarbeiten,  
Fräsarbeiten, Baumstumpfentfernung,  
Sturmschäden, Zaunbau, Grünpflege  
inkl. Entsorgung zu Tiefstpreisen!
Am Tränkwald 9   67688 Rodenbach
Tel.: 06374 / 70630 • Handy: 0176 / 70 90 28 04 oder 0171 / 77 57 963

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360
Schillerplatz 2 

67655 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

Über 35 Jahre Erfahrungen
Am Stutzenwald 10
66877 Ramstein
Telefon 0151/10663933
www.sn-stahlbalkone.de
info@sn-stahlbalkone.de

Wir suchen fürWir suchen für
unsere Frühjahrsmesseunsere Frühjahrsmesse
5 Musteranlagen!5 Musteranlagen! Sparen  

Sparen  SieSie35 %35 %

Stahlbalkone

Weihnachtsbäume
aus eigenem Anbau

Familie KURZ
Verkauf an Privat  

und Wiederverkäufer
ab dem 1. Dezember 2023

Moorstr. 99 - 66879 Steinwenden - Tel. 0160/93045445
ckurz1904@aol.com

Montag - Freitag  12 - 18 Uhr
Samstag  10 - 18 Uhr

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten,  

Zaunbau, Rasenverlegen u. v. m.,  
preiswert, inkl. Entsorgung.

Telefon: 0176 638 501 56

Ihr Garten wartet auf uns!
Wir machen ihn schön und fertig für den Sommer.

!! Baumfällung - Heckenschnitt - Gartenarbeiten !!
Inkl. Abfuhr, natürlich und preiswert

Fa. Hajdarmataj · Tel.  0176 62410827  · Tel. 0631-6257931


